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Krise auf dem amerikanischen
Hypothekenmarkt (2007 & 2008)

Banken

Von der Krise auf dem amerikanischen Hypothekenmarkt war auch die schweizerische
Grossbank UBS massiv betroffen. Zum Verhängnis wurde ihr ein übergrosses
Engagement im hochriskanten Markt mit bonitätsmässig schlecht abgesicherten
Immobilienhypotheken in den USA (so genannter Subprime-Markt). Im dritten
Jahresquartal musste die UBS rund 5 Mia Fr. abschreiben und einen Verlust von rund
700 Mio Fr. ausweisen. Im Dezember gab sie bekannt, dass sie im vierten Quartal
nochmals 11 Mia Fr. habe abschreiben müssen. Die andere schweizerische Grossbank,
die CS, sah sich zwar auch zur Abschreibung von einigen Milliarden gezwungen, war
aber insgesamt von der Krise weniger betroffen. Im Nationalrat versuchte die Linke in
der Dezembersession vergeblich, aus diesem Anlass eine Diskussion über die Rolle der
Banken in der schweizerischen Volkswirtschaft und über die Notwendigkeit strenger
Regeln und Kontrollen für den Finanzmarkt auf die Traktandenliste zu setzen. Ihr
Wunsch nach der dringlichen Behandlung einer Interpellation der SP-Fraktion fand
keine Mehrheit. Immerhin kam die internationale Bankenkrise im Nationalrat in der
Fragestunde vom 17. Dezember doch noch zur Sprache. 1

GESELLSCHAFTLICHE DEBATTE
DATUM: 17.12.2007
HANS HIRTER

Von der Krise auf dem amerikanischen Hypothekenmarkt und den daraus entstandenen
Erschütterungen der Finanzmärkte waren alle international tätigen Schweizer Banken,
insbesondere aber die Grossbank UBS massiv betroffen. Der Verlust im Geschäftsjahr
2007 hatte 4,4 Mia Fr. betragen und stieg im ersten Quartal 2008 auf 11,5 Mia Fr. Bei
ihren Wertpapierbeständen, namentlich bei Titeln aus dem US-Hypothekengeschäft,
musste die UBS bis Januar 2008 rund 21 Mia Fr. und nach dem ersten Quartal nochmals
19 Mia Fr. abschreiben. Die andere Grossbank, die CS, hatte 2007 mit einem
Konzerngewinn von 8,5 Mia Fr. abgeschlossen, musste dann aber 2008 auch erhebliche
Wertberichtigungen vornehmen. 2

GESELLSCHAFTLICHE DEBATTE
DATUM: 31.01.2008
HANS HIRTER

Der Bundesrat und die Bankenvertreter wiesen zuerst lange Zeit auf die gesunde
Struktur der beiden Grossbanken UBS und CS und ihre ausreichende Kapitaldecke hin.
Die Nationalbank ihrerseits half, wie andere Notenbanken auch, mit Liquiditätsspritzen
für die Geschäftsbanken aus. Wie viele andere Staaten, deren Immobilienmärkte
ebenfalls gesund finanziert waren, ergriffen die schweizerischen Behörden bis in den
Herbst hinein keine besonderen Massnahmen zur Stützung der Banken. Mitte
September, nach dem Zusammenbruch der amerikanischen Bank Lehman Brothers und
dem massiven Kurssturz an den Aktienbörsen, verstärkte die Nationalbank ihre
Bemühungen zur Sicherung der Liquidität der Geschäftsbanken. Gleichzeitig häuften
sich die Forderungen, namentlich der politischen Linken, nach staatlichen
Interventionen. Aber auch nachdem die EU-Staaten den Einlegerschutz für Bankkunden
massiv verbessert hatten, sah der Bundesrat noch keinen Anlass zum Handeln. Er
kündigte allerdings an, dass er diverse Massnahmen vorbereitet habe und sie wenn
nötig auch beschliessen werde. Wirtschaftsministerin Leuthard versicherte, dass man
eine Grossbank wie die UBS nicht werde untergehen lassen. An ihrer
ausserordentlichen Generalversammlung anfangs Oktober erweckte die UBS den
Eindruck, dass „das Schlimmste überstanden“ sei. 3

GESELLSCHAFTLICHE DEBATTE
DATUM: 02.10.2008
HANS HIRTER

Am 16. Oktober war es dann soweit. Der Bundesrat kündigte ein Hilfspaket von rund 68
Mia Fr. für die in grosse Schwierigkeiten geratene UBS an. Dabei handelte sich aber
nicht um einen à-fonds-perdu-Beitrag an die Bank, sondern um verzinsbare Darlehen
und Investitionen von Bund und Nationalbank, welche bei Gelingen der Operation und
einer Erholung der Finanzmärkte in einigen Jahren sogar Gewinn abwerfen könnten.
Dieser vom Betrag her unvorstellbar grosse Staatseingriff sei notwendig, um den
Zusammenbruch der Bank zu verhindern. Dabei gehe es gemäss Bundesrat weniger um
die Rettung der Bank an sich, als vielmehr um die Rolle, welche diese über ihre
Zahlungs- und Kreditfunktion für die gesamte nationale Wirtschaft spiele. Zusammen
mit der Grossbank CS hält die UBS einen Anteil von rund 35% am einheimischen
Kreditmarkt. Bei einem Ausfall einer der beiden Banken wären viele Unternehmen und
Haushalte infolge der Blockierung ihrer Konten nicht mehr in der Lage, Einkäufe,

VERWALTUNGSAKT
DATUM: 16.10.2008
HANS HIRTER
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Lohnzahlungen und Investitionen vorzunehmen. Die bestehende Einlagenversicherung
von 30 000 Fr. würde daran wenig ändern, da die von der Gesamtheit der Banken dafür
reservierte Garantiesumme von 4 Mia Fr. nur einen kleinen Teil der bei der UBS
deponierten privilegierten Einlagen ausmacht. Der Bundesrat ging in seiner Botschaft
zu den Hilfsmassnahmen davon aus, dass der Zusammenbruch einer der beiden
Grossbanken einen kurzfristigen volkswirtschaftlichen Schaden von 75 bis 150 Mia Fr.
(das sind 15-30% des jährlichen BIP) verursachen würde. Dass sich der Staat in diesem
Ausmass an der Rettung einer durch eigenes Fehlverhalten in die Krise geratenen
privaten Firma beteiligt, wurde zwar allgemein als Sündenfall bezeichnet. Dieser sei
aber, so lautete der Tenor sowohl in den Medien als auch bei den Parteien, angesichts
des Risikos eines Zusammenbruchs des gesamten Wirtschaftssystems notwendig
gewesen. Der Bundesrat wurde in den Medien auch dafür gelobt, dass er trotz des
Drucks von aussen nicht vorzeitig mit Absichtserklärungen und Teilinformationen die
Gerüchteküche angeheizt und den Finanzmarkt verunsichert habe. Die SP war freilich
mit der konkreten Ausgestaltung der Massnahmen nicht einverstanden. Sie verlangte,
dass sich der Bund mit 26 Mia Fr. direkt am Aktienkapital der UBS beteiligt und in dieser
Funktion als Grossaktionär mit rund einem Drittel des Kapitals Einfluss auf die
Geschäftspolitik nimmt.

Konkret beschloss der Bundesrat zusammen mit der Nationalbank und der
Eidgenössischen Bankenkommission ein Massnahmenpaket zur Stabilisierung des
schweizerischen Finanzsystems und zur Verbesserung des Vertrauens in die Banken.
Das Paket bestand im Wesentlichen aus zwei Elementen: Einer Auffanggesellschaft zur
Auslagerung von illiquiden Risikopapieren der UBS und einem Bundesdarlehen an die
UBS, damit sie sich neben der Nationalbank an dieser Zweckgesellschaft beteiligen
kann.

Die Nationalbank sollte gemäss dem Plan mit einem Einsatz von maximal 54 Mia Fr.
zusammen mit der UBS eine Auffanggesellschaft gründen. Diese kauft von der UBS
illiquide, das heisst mit grossem Risiko behaftete und zum aktuellen Zeitpunkt nicht
oder nur mit grossen Verlusten verkäufliche Wertpapiere im Betrag von bis zu 60 Mia
Fr. Zweck dieser Operation ist es, die Liquidität der Bank zu verbessern. Da die SNB
langfristigere Perspektiven als eine private Bank hat und die Auffanggesellschaft mit
dem Verkauf der schlechten Papiere warten kann, bis sich die Märkte wieder erholt
haben, sind diese Anlagen für sie ein deutlich geringeres Risiko als für die UBS. Die
Finanzierung und die Gründung einer Zweckgesellschaft fällt in die Kompetenz der SNB
und benötigt keine Zustimmung der politischen Behörden. Die UBS selbst muss sich an
dieser Gesellschaft mit einem Eigenkapital von 6 Mia Fr. beteiligen. Damit sie dies ohne
Gefährdung ihrer Eigenkapitalbasis tun kann, soll der Bund den Betrag mit einem
verzinsbaren Darlehen vorschiessen.

Dieses Darlehen gewährt die Eidgenossenschaft in Form einer Pflichtwandelanleihe im
Umfang von 6 Mia Fr. mit einem Jahreszins von 12,5% und einer Laufzeit von 30
Monaten. Das Konstrukt der Pflichtwandelanleihe – also einer Optionsanleihe, die
zwingend in Aktien umgewandelt werden muss – erlaubt es der UBS, das Darlehen von
Anfang an in der Bilanz als Eigenkapital zu bewerten. Der Bund kann diese Anleihe bis
zum Ende der Laufzeit halten und sie dann in Aktien umwandeln. Er kann sie aber auch
nach einer Sperrfrist von sechs Monaten bis zum Ende der Laufzeit in eine fixierte
Anzahl Aktien umwandeln und beim Weiterverkauf von einem Kursanstieg profitieren.
Schliesslich ist es auch möglich, die gesamte Wandelanleihe oder Teile davon (die
Stückelung beträgt 100 Mio Fr.) nach der Sperrfrist an einen Dritten zu verkaufen. Mit
dieser Pflichtwandelanleihe konnte vermieden werden, dass sich der Bund selbst als
Aktionär (der Darlehensbetrag entsprach ca. 10% des Aktienkapitals) an der UBS
beteiligen musste. Eine direkte längerfristige Beteiligung würde nicht nur eine
Privilegierung der UBS gegenüber anderen Firmen bedeuten, sondern den Bund in
seiner Funktion als Überwacher des Finanzmarktes in Interessenkonflikte bringen.
Gemäss den Ausführungen des Bundesrates ist es nicht seine Absicht, längerfristig in
die Sanierung der Bank involviert zu bleiben. Er sieht vielmehr vor, dass er sich unter
Wahrung seiner wirtschaftlichen Interessen bereits vor dem Ende der Laufzeit
zurückziehen will. Solange der Staat aber sein Engagement aufrecht erhält, wird er
gemäss Bundesrat auf die Geschäftspolitik der UBS Einfluss nehmen. Dies wird zum
Beispiel über regelmässige Kontakte mit der Bankleitung geschehen, aber auch über
Richtlinien für die Entschädigung von Spitzenmanagern.

Die UBS verabschiedete noch vor den Parlamentsverhandlungen über das Hilfspaket ein
neues Salärsystem für Manager. Dieses koppelt die Entschädigungen stärker an eine
langfristig nachhaltige Geschäftsentwicklung als bisher. Einige frühere Spitzenmanager
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der UBS verzichteten unter dem Druck der Öffentlichkeit auf ihnen zugesicherte
„Erfolgsprämien“ in Millionenhöhe.

Die rechtliche Grundlage für diese aussergewöhnliche Stützungsaktion waren
Verordnungen, welche die Regierung gestützt auf die Verfassungsartikel über Notrecht
zur Abwehr unmittelbarer Gefahr für das Land erlassen kann. Der erforderliche Kredit
war als Nachtragskredit zum Budget 2008 von der Finanzdelegation des Parlaments
noch vor dem definitiven Regierungsbeschluss bewilligt worden; die
Bundesversammlung hat ihn in der Wintersession nachträglich genehmigt. 4

Der Nationalrat behandelte das Massnahmenpaket und den Nachtragskredit als erster.
Sämtliche Fraktionen erklärten, dass sie damit einverstanden seien, dass der Bund aktiv
werde, nicht alle hiessen aber die ergriffenen Massnahmen gut. Einig war man sich aber
von links bis rechts in der Kritik am Verhalten der UBS und ihres Managements. Die
Linke bemängelte, dass der Bundesrat nicht die Gelegenheit ergriffen habe, mit dem
Geldeinsatz auch Einfluss auf die Unternehmensstrategie der Grossbanken zu nehmen
und ihnen enge Leitplanken in Bezug auf Managerentschädigungen zu setzen.
Nichteintretens- resp. Rückweisungsanträge der Grünen fanden über ihre eigenen
Reihen hinaus nur Unterstützung bei vereinzelten SP- und SVP-Abgeordneten. Mit 157
zu 10 Stimmen lehnte der Rat auch einen Antrag Zisyadis (pda, VD) ab, die UBS zu
verstaatlichen. Obwohl die Leitung der SP bei Bekanntgabe der Massnahmen im
Oktober eine Teilverstaatlichung gefordert hatte, unterstützten nur einige wenige ihrer
Parlamentsabgeordneten diesen Vorstoss. In der Detailberatung lehnte die bürgerliche
Ratsmehrheit alle Anträge der SP und der GP ab, während der Dauer des
Bundesengagements grundlegend in die Geschäftspolitik der UBS einzugreifen (z.B.
durch eine Limitierung der Managerentschädigungen auf 800 000 Fr. pro Jahr oder ein
Verbot der Dividendenzahlungen). Für die Linke bot das Debakel der UBS nicht nur eine
gute Gelegenheit, um gegen das liberale Wirtschaftssystem an sich vom Leder zu
ziehen, sie nahm es auch zum Anlass für direkte Angriffe auf die bürgerlichen
Regierungsparteien. Sie beantragte erfolglos, dass SVP, FDP und CVP in Zukunft auf
Parteispenden der UBS verzichten sollten. In der Gesamtabstimmung, welche mit 116 zu
55 ausging, lehnten die SP und die GP das Massnahmenpaket ab, weil keiner ihrer
Ergänzungsvorschläge eine Mehrheit gefunden hatte. 5

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 08.12.2008
HANS HIRTER

Auch der Ständerat führte eine sehr ausgedehnte Diskussion zu den Massnahmen und
zum Finanzmarkt- und Bankensystem im Allgemeinen durch. Wie in der grossen
Kammer scheiterte auch hier die Linke mit ihrem Ruf nach einer Lohnbegrenzung für
das UBS-Management und für ein Verbot der finanziellen Unterstützung von politischen
Parteien durch die UBS. Hingegen hatte sie – dank dem Stichentscheid des
Präsidenten – zuerst Erfolg mit ihrer Forderung, dass der Bundesrat auf die UBS
einwirken soll, damit diese ihre bisherigen Manager dazu bewegt, ungerechtfertigt
bezogene Erfolgsprämien zurück zu zahlen. Der Nationalrat lehnte eine derartige primär
deklamatorische Bestimmung ab und setzte sich damit im
Differenzbereinigungsverfahren durch. 6

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 15.12.2008
HANS HIRTER

Kritik an den Prinzipien der Liberalisierung
der Wirtschaft im Rahmen der Finanzkrise
(2008)

Wirtschaftspolitik

Als mit der Verschärfung der internationalen Finanzkrise im Sommer und Frühherbst
immer mehr Staaten Konjunkturförderungsprogramme sowie Garantien und
Kapitalspritzen für Banken und andere private Unternehmen ankündigten, sah es zuerst
noch danach aus, als ob die Schweiz auf derartige staatliche Interventionen in die
Marktwirtschaft würde verzichten können. Der Bundesrat und die Bankenvertreter
wiesen auf die gesunde Struktur der beiden Grossbanken UBS und CS und ihre
ausreichende Kapitaldecke hin. Am 16. September, nach dem Zusammenbruch der
amerikanischen Bank Lehman Brothers und dem massiven Kurssturz an den
Aktienbörsen, war es dann auch in der Schweiz so weit: Der Bundesrat kündigte ein
Hilfspaket von rund 68 Mia Fr. für die in grosse Schwierigkeiten geratene UBS an. Dieser

GESELLSCHAFTLICHE DEBATTE
DATUM: 17.09.2008
HANS HIRTER
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vom Betrag her unvorstellbar massive Staatseingriff sei notwendig, um den
Zusammenbruch der Bank zu verhindern. Dabei gehe es weniger um die Rettung der
Bank an sich, als vielmehr um die Rolle, welche diese über ihre Zahlungs- und
Kreditfunktion für die gesamte nationale Wirtschaft spiele. Dass sich der Staat in
diesem Ausmass an der Rettung einer durch eigenes Fehlverhalten in die Krise
geratenen privaten Firma beteiligt, wurde allgemein als Sündenfall bezeichnet. Dieser
sei aber, so lautete der Tenor sowohl in den Medien als auch bei den Parteien,
angesichts des Risikos eines Zusammenbruchs der gesamten Wirtschaft notwendig
gewesen. In der Parlamentsdebatte zu den Stützungsmassnahmen sparte die politische
Linke nicht mit ihrer grundsätzlichen Kritik an den deregulierten Finanzmärkten sowie
an den Prinzipien der Liberalisierung der Wirtschaft insgesamt. Einig war man sich von
links bis rechts, dass die Probleme der UBS und anderer Konzerne gewisse neue
Gefahren der liberalisierten und vor allem globalisierten Wirtschaft für die nationalen
Volkswirtschaften aufgezeigt hatten. Im Einverständnis mit dem Bundesrat überwies der
Nationalrat eine Motion der SVP-Fraktion (08.3649), welche die Einsetzung einer
Expertengruppe für eine entsprechende Analyse verlangt. 7

SP äussert Kritik am staatlichen
Rettungspaket für die UBS (2008)

Grosse Parteien

Im Oktober äusserte die SP Kritik am staatlichen Rettungspaket für die von der
Finanzkrise stark betroffene Grossbank UBS. Levrat forderte die Gründung einer
Auffanggesellschaft durch Bund und Kantone, welche die Bank mit Kapital versorgen
und dafür umgekehrt UBS-Aktien erhalten solle. Das Darlehen der Nationalbank an die
UBS im Umfang von 60 Mia Fr. sei zudem zu hoch. Die SP forderte weiter strengere
Eigenkapitalvorschriften für Banken und ein Verbot risikotreibender Boni. 8

GESELLSCHAFTLICHE DEBATTE
DATUM: 21.10.2008
SABINE HOHL

Verbesserung des Einlegerschutzes (BRG
08.076)

Banken

Eine weitere Sofortmassnahme zur Stabilisierung des Bankensystems bestand in der
massiven Verbesserung des Einlegerschutzes. Nachdem der Bundesrat bis anfangs
Oktober eine Erhöhung der geschützten Einlagen nach dem Vorbild der meisten
anderen europäischen Industriestaaten abgelehnt hatte, schlug er in seiner am 5.
November verabschiedeten Botschaft für die Unterstützung für die UBS vor, sie von
30 000 auf 100 000 Fr. anzuheben. Die dafür von der Gesamtheit der Banken
garantierte Summe soll gleichzeitig von maximal 4 auf 6 Mia Fr. erhöht werden. Die
Banken sollen zudem verpflichtet werden, genügend inländisch gedeckte Aktiven zur
Absicherung des Einlegerschutzes zu halten. Das neue Regime soll nach der
Verabschiedung durch das Parlament sofort in Kraft treten und bis Ende 2010 gelten.
Bis zu diesem Zeitpunkt möchte die Regierung eine Revision der heutigen
Bestimmungen auf dem ordentlichen Weg durchführen. Dabei gelte es insbesondere zu
überprüfen, wie der Einlegerschutz nachhaltig auch für grosse Finanzkrisen ausgestaltet
werden kann. Dabei müsse insbesondere vermieden werden, dass beim
Zusammenbruch einer Bank die anderen in die Pflicht genommenen Banken ebenfalls in
Schwierigkeiten geraten. 9

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 05.11.2008
HANS HIRTER

Die Verbesserung des Einlegerschutzes fand im Parlament Zustimmung. Der Ständerat
wünschte aber mehr Transparenz über die Sicherheit dieser Einlagesicherung bei jeder
einzelnen Bank. Im Nationalrat versuchte die SP erfolglos, die Verbesserung des
Anlegerschutzes mit einer Konjunkturvorlage zu verbinden. Ihr Antrag, zur Stützung der
Kaufkraft der Bevölkerung die Familienzulagen zu erhöhen, unterlag mit 113 zu 57
Stimmen. Die von der kleinen Kammer eingeführte detaillierte Deklarationspflicht für
die Sicherheit der Rückstellungen lehnt er als nicht praktikabel ab. In der
Differenzbereinigung beharrten zuerst beide Kammern auf ihrer Version bezüglich der
Transparenz der Rückstellungen, dann gab der Ständerat nach. In der

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 19.12.2008
HANS HIRTER
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Gesamtabstimmung nahmen beide Kammern die Teilrevision des Bankengesetzes
einstimmig an. Sie wurde gestützt auf Art. 165 Abs.1 BV für dringlich erklärt und auf den
20. Dezember, befristet bis Ende 2010 in Kraft gesetzt.
Zudem wurden zwei Motionen Bischof (cvp, SO) und Leutenegger Oberholzer (sp, BL),
die ebenfalls die Verbesserung des Einlegerschutzes forderten, vom Nationalrat
angenommen 10

Forderung nach Trennung des
Investmentbankings und traditioneller
Vermögensverwaltung abgelehnt (Mo.
08.3667; Mo. 08.3673)

Banken

Da die grossen Verluste der Banken vor allem im Bereich des Investmentbankings
entstanden waren, wurde von verschiedener Seite die Trennung in den stark
risikobehafteten Investmentbereich und in die weniger riskante Sparte
Vermögensverwaltung und Kreditgewährung verlangt. In den USA hatte bis 1997 eine
derartige Trennung bestanden. Der Nationalrat lehnte zwei Motionen der SP und der GP
für die Einführung einer obligatorischen Aufspaltung der Geschäftsbereiche für die
Schweiz ab. 11

MOTION
DATUM: 08.12.2008
HANS HIRTER

Forderung nach Einrichtung einer staatlichen
Kontrollstelle abgelehnt (Mo. 08.3910)

Banken

Die Finanzmarktkrise hatte aufgezeigt, dass viele Bankkunden (und auch
Bankmitarbeiter) schlecht über das Funktionieren der von den Banken angebotenen
neuen Produkte informiert waren. Nationalrat Donzé (evp, BE) forderte deshalb mit
einer Motion die Einrichtung einer staatlichen Kontrollstelle, welche diese Produkte in
Bezug auf Transparenz und Risiken für die Anleger prüft. Auf Empfehlung des
Bundesrates, der darauf hingewiesen hatte, dass die Finanzmarktaufsicht in diesem
Bereich bereits tätig ist, lehnte der Rat die von SP, CVP und GP unterstützte Motion mit
101 zu 92 Stimmen ab. 12

MOTION
DATUM: 09.03.2009
HANS HIRTER

Ausbau des Einlegerschutzes (Mo. 08.3546;
Mo. 08.3529)

Banken

Mit dem Argument, dass mit den im Herbst des Vorjahres beschlossenen dringlichen
Massnahmen die Forderungen der beiden vom Nationalrat gutgeheissenen Motionen
Bischof (cvp, SO) und Leutenegger Oberholzer (sp, BL) für einen Ausbau des
Einlegerschutzes erfüllt seien, lehnte der Ständerat diese ab. Der Bundesrat gab im
Herbst einen Entwurf für die definitive Einführung dieses bis Ende 2010 gültigen
verbesserten Einlegerschutzes in die Vernehmlassung. Die Banken, unterstützt von den
bürgerlichen Parteien, waren mit der dauerhaften Erhöhung der Garantiesumme auf
100'000 Franken je Einleger zwar einverstanden. Sie lehnten aber den Antrag ab, die
Gesamtsumme der von den Banken vorzunehmenden Rückstellungen von 6 auf 9,75
Mia. Franken zu erhöhen und in einem staatlichen Fonds zu sammeln. Auch die
kantonalen Finanzdirektoren sprachen sich gegen die als unverhältnismässig kritisierten
Vorschläge aus. 13

MOTION
DATUM: 27.05.2009
HANS HIRTER
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WAK-Motionen zur Überprüfung der
Finanzmarktaufsichtsbehörde und
Vermeidung von Systemrisiken (Mo. 09.3010;
Mo. 09.3019)

Banken

Der Nationalrat überwies zwei Motionen seiner Wirtschafts- und Abgabenkommission
(WAK), welche diese nach einer Analyse des Entstehens der Finanzmarktkrise
eingereicht hatte. Die erste verlangte eine Überprüfung der
Finanzmarktaufsichtsbehörde (Finma) im Hinblick auf eine Verbesserung ihrer
Funktionsfähigkeit. Der Ständerat unterstützte zwar den Inhalt dieser Motion, wandelte
sie aber auf Antrag seiner WAK in einen Prüfungsauftrag an den Bundesrat um. Damit
erklärte sich der Nationalrat nach einigem Zähneknirschen einverstanden. Die Finma
selbst beurteilte in einem ausführlichen Rechenschaftsbericht ihr eigenes Verhalten
grundsätzlich positiv. Die Erschütterung der internationalen Finanzmärkte habe ihrer
Ansicht nach in diesem Ausmass nicht erwartet werden können, und auch die
Aufsichtsbehörden der Staaten, die davon zuerst betroffen waren (USA und
Grossbritannien), seien davon überrascht worden. 14

MOTION
DATUM: 27.05.2009
HANS HIRTER

Eine zweite Motion, welche die aus Vertretern der SVP und der SP gebildete Mehrheit
der WAK-NR eingereicht hatte, verlangte eine Überprüfung des schweizerischen
Bankensystems mit der Absicht, systemgefährdende Krisen in Zukunft zu vermeiden.
Konkret solle der Bundesrat die Möglichkeit der Vermeidung von Systemrisiken durch
die Aufteilung von Grossbanken (sei es anhand von geschäftlichen oder geografischen
Kriterien) überprüfen. Zudem solle er dafür sorgen, dass der Staat nach massiven
Rettungsaktionen bei den begünstigten Banken während der Dauer seines Engagements
massgeblichen Einfluss auf die Geschäfts- und dabei insbesondere auf die Salärpolitik
erhält. Dieser Vorstoss wurde im Nationalrat von der SP, der GP und einer Mehrheit der
SVP unterstützt und mit 104 zu 81 Stimmen überwiesen. Die Forderungen sowohl nach
einer Aufspaltung der Grossbanken als auch nach Eingriffen in das Salärsystem der
Banken stiessen jedoch im Ständerat auf Widerstand. Auf Antrag Brändli (svp, GR)
beschloss er, die Motion zur nochmaligen Überprüfung dieser Passagen an die
Kommission zurückzuweisen. Gleiches beschloss der Ständerat mit einer Motion Fetz
(sp, BS), die Maximallöhne für Privatfirmen forderte, welche der Staat vor dem Konkurs
gerettet hat. Die WAK des Ständerats präsentierte in der Sondersession im August ihren
neuen Vorschlag. Demnach sollen aus den Motionen die Forderung nach einer
Bankentrennung gestrichen und die Lohnvorschriften für die Manager der vom Staat
geretteten Banken nur sehr unverbindlich und vage formuliert werden. Diese Fassung
setzte sich im Plenum gegen den Widerstand der Abgeordneten der SVP und der Linken
durch.

MOTION
DATUM: 11.08.2009
HANS HIRTER

Entlohnungs- und Bonussystem (Mo.
09.3020)

Banken

Der Nationalrat und nach ihm auch der Ständerat überwiesen ferner eine Motion der
Finanzkommission des Nationalrats (FK-NR), welche von der Finma verlangt, möglichst
rasch ein Entlohnungs- und Bonussystem für die Banken vorzulegen, welches keine
Anreize für das Eingehen grosser Geschäftsrisiken gibt. Die Finma hatte den Entwurf für
ein solches Musterreglement im Sommer präsentiert und in eine Vernehmlassung
gegeben. Die im internationalen Vergleich strengen Regeln fanden bei den politischen
Parteien, den Gewerkschaften und den Unternehmerverbänden grundsätzlich
Zustimmung. Die Bankiervereinigung verlangte allerdings einige Abschwächungen, da
sonst die inländischen Banken Wettbewerbsnachteile bei der Personalrekrutierung
erleiden würden. Die Finma berücksichtigte einen Teil dieser Kritiken, differenzierte
einige Bestimmungen entsprechend der Unternehmensgrösse und setzte sie für Banken
und Versicherungen für 2010 in Kraft. 15

MOTION
DATUM: 27.05.2009
HANS HIRTER
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Engagement des Bundes in der Höhe von CHF
6 Mrd. zur Rettung der UBS beendet

Banken

Das im Vorjahr eingegangene Engagement des Bundes in der Höhe von CHF 6 Mrd. zur
Rettung der UBS wurde im Berichtsjahr beendet. Nachdem mit dem Abschluss eines
Abkommens der Schweiz mit den USA über die Auslieferung von weiteren
Kontoinformationen eine unter Umständen ruinöse Zivilklage der US-Steuerbehörden
hatte abgewehrt werden können, gab der Bundesrat bekannt, dass er die
Pflichtwandelanleihe vollständig in UBS-Aktien umwandeln und diese verkaufen werde.
Die riskante Rettungsaktion zugunsten der UBS hatte sich letztlich für den Bund auch
finanziell gelohnt, konnte er doch einen Nettogewinn von rund CHF 1.2 Mrd.
verbuchen. 16

ANDERES
DATUM: 20.08.2009
HANS HIRTER

Noch nicht beendet werden konnte das Engagement der Nationalbank zur Rettung der
UBS. Zu Beginn des Berichtsjahres zeigte sich allerdings, dass die Nationalbank nicht
‚giftige‘ Wertpapiere im Umfang von USD 60 Mrd., sondern nur von knapp USD 40 Mrd.
übernehmen musste. Diese Reduktion trat ein, weil ein Teil dieser Papiere sich als
weniger riskant erwies, als ursprünglich erwartet worden war, und weil einige
Positionen gemäss neuen internationalen Buchhaltungsvorschriften nicht mehr als zu
Marktpreisen zu bewertende Vermögenspositionen geführt werden mussten. Die
wieder liquider gewordenen Märkte erlaubten der Nationalbank, dieses Depot der hoch
riskanten Anlagen bis zum Ende des Berichtsjahres durch Verkäufe zu halbieren. 17

ANDERES
DATUM: 31.12.2009
HANS HIRTER

Bericht zur „Strategischen Stossrichtung für
die Finanzmarktpolitik der Schweiz“ (2009)

Kapitalmarkt

Ende 2009 hatte der Bundesrat in Beantwortung eines vom Ständerat überwiesenen
Postulats Konrad Graber (cvp, LU) einen von der Finanzmarktaufsicht (Finma) und der
Nationalbank (SNB) gemeinsam erarbeiteten Bericht zur künftigen „Strategischen
Stossrichtung für die Finanzmarktpolitik der Schweiz“ veröffentlicht. Als Ansatz zur
Bewältigung der mittel- und langfristigen Herausforderungen an den Finanzplatz
Schweiz wurden darin vier finanzmarktpolitische Ziele samt entsprechenden Strategien
festgehalten. Die internationale Wettbewerbsfähigkeit des schweizerischen
Finanzsektors soll erstens mittels Schaffung geeigneter steuerlicher
Rahmenbedingungen (Unternehmenssteuerreform III, Prüfung der Verrechnungs- und
Stempelsteuer) und bedachter regulatorischer Eingriffe zum Schutz der Gläubiger,
Anleger und Versicherer erhalten bleiben bzw. gestärkt werden. Zweitens sollen
Hindernisse für den Zugang schweizerischer Finanzintermediäre (Banken,
Vermögensverwaltung, Fonds) im internationalen Markt systematisch angegangen
werden, indem sich die Schweiz um die weitere Liberalisierung der Märkte über
Dienstleistungsabkommen im Rahmen der WTO (GATS) und mit der EU, über
Freihandelsabkommen und über Gleichwertigkeitsanerkennungen bemüht. Im weiteren
soll auch der autonome Nachvollzug von EU-Regulierung schweizerischen
Finanzdienstleistern den Zutritt in den europäischen Markt erleichtern. Drittens hielt
das Papier eine Verschärfung der Eigenmittel- und Liquiditätsvorschriften durch die
Finma sowie einen verbesserten Einlegerschutz als Unterstützungsmassnahmen des
Finanzsystems in seiner systemrelevanten Dimension fest. In Anlehnung an die
Empfehlungen der „Expertenkommission zur Limitierung von volkswirtschaftlichen
Risiken durch Grossunternehmen“ sollten weitere Regulierungsmassnahmen geplant
werden. Diese kam in ihrem Zwischenbericht im April 2010 zum Schluss, dass allein die
beiden Grossbanken UBS und Credit Suisse, nicht aber andere Finanzinstitute oder
Versicherungen, als too-big-to-fail einzustufen seien und damit ein
volkswirtschaftliches Stabilitätsrisiko darstellten. Demzufolge suchte der Bundesrat die
Lösung in einer entsprechenden, auf die systemrelevanten Banken beschränkten
Planungsvorlage zwecks Änderung des Bankengesetzes. Als viertes Ziel strebt der
Strategiebericht zur Finanzmarktpolitik die Integritäts- und Reputationssicherung des
Finanzplatzes an. Konkret soll mit bilateralen Abkommen über die Einführung einer
Abgeltungssteuer auf grenzüberschreitenden Kapitalerträgen sowie dem Abschluss von

BERICHT
DATUM: 16.12.2009
SUZANNE SCHÄR
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Doppelbesteuerungsabkommen nach OECD-Standard das Bankgeheimnis gewahrt und
der international weithin geforderte automatische Informationsaustausch unter den
Steuerbehörden der einzelnen Länder verhindert werden. 18

Position der FDP zur UBS-Affäre (2010)

Grosse Parteien

Die UBS-Affäre beschäftigte auch die FDP. Die Partei, die sich als „Helferin des
Finanzplatzes Schweiz“ (Pelli) betrachtet, bekundete aber Mühe, sich deutlich von den
Grossbanken zu distanzieren. Der Unmut gegenüber der UBS wuchs auch in der
Wirtschaftspartei. Insbesondere Nationalrat Philipp Müller (AG) schoss scharf gegen die
Bank und dachte laut über einen Bruch der FDP mit den Grossbanken nach. Daraufhin
trat der frühere UBS-Chef Peter Wuffli als Präsident der Freunde der FDP zurück,
einem Sponsorenverein, welcher der Partei jährlich mehrere 100'000 Fr. zukommen
lässt. Wuffli begründete seinen Rücktritt damit, dass er die FDP in der Vorwahlphase
nicht belasten wolle. Der Streit innerhalb der FDP weitete sich aus, nachdem die
Parteileitung die Parlamentarier angehalten hatte, sich in Bezug auf die
Finanzplatzstrategie des Bundes an die Parteilinie zu halten. Mit der Idee einer
Weissgeldstrategie hatte sich der Unternehmerflügel um die Nationalräte Otto Ineichen
(LU), Philipp Müller (AG), Tarzisius Caviezel (GR) und Werner Messmer (TG) den Unmut
der Parteileitung zugezogen. Allerdings schwenkte dann aber auch die offizielle Partei
von der Verteidigung des Bankgeheimnisses ab. An einer Medienkonferenz
demonstrierte sie einen Schulterschluss und präsentierte eine Weiterentwicklung der
schweizerischen Finanzmarktstrategie. In der Folge wurde eine Strategiegruppe unter
Führung von Rolf Schweiger (ZG) eingesetzt, die an der Delegiertenversammlung vom
24. April einen Bericht vorlegte. Die ursprüngliche Weissgeldidee war bereits im Vorfeld
der Versammlung von den kantonalen Parteipräsidenten abgeschwächt worden,
nachdem mehrere Kantonalsektionen Widerstand angekündigt hatten. Anstelle einer
Belegpflicht wurde eine Selbstdeklaration für ausländische Bankkunden gefordert und
statt der Einführung der schweren Steuerhinterziehung als Strafdelikt wurden eine
Steuerrechtsrevision und Verhaltensregeln für Banken vorgeschlagen. Nach einer
heftigen Diskussion wurde das Papier von den Delegierten knapp angenommen. 19

POSITIONSPAPIER UND PAROLEN
DATUM: 24.04.2010
MARC BÜHLMANN

Dass die Partei die Geduld mit den Banken verliert, zeigte sich auch wenige Tage nach
der Weissgeld-Diskussion. Der Parteivorstand empfahl den Aktionären der Grossbank
Crédit Suisse, den Vergütungsbericht an der Generalversammlung abzulehnen. Damit
sollte ein Zeichen gegen die hohen Boni gesetzt werden. 20

GESELLSCHAFTLICHE DEBATTE
DATUM: 27.04.2010
MARC BÜHLMANN

Bundesbeschluss über die Planung von
Massnahmen zur Begrenzung
volkswirtschaftlicher Risiken durch
Grossunternehmen scheitert (BRG 10.050)

Banken

Mit der Absicht, den dritten finanzpolitischen Strategieansatz nach dem
Zwischenbericht der Expertenkommission im April zu konkretisieren und angesichts der
Drohungen der Linken und der CVP, den Staatsvertrag ohne eine verbindliche Regelung
der Bonusfrage platzen zu lassen, unterbreitete der Bundesrat dem Parlament im Mai
die Botschaft zu einem „Bundesbeschluss über die Planung von Massnahmen zur
Begrenzung volkswirtschaftlicher Risiken durch Grossunternehmen“. Über die Form
eines Planungsbeschlusses sollte die über den Zwischenbericht der
Expertenkommission auf die beiden Grossbanken eingegrenzte „Too-big-to-fail“-
Thematik politisch gezielt über regulatorische Vorgaben zu Eigenmitteln, Liquidität,
Risikoverteilung und Organisation (Vergütungs- bzw. Bonusfrage) im Rahmen des
Bankengesetzes mit einem engen Zeitrahmen versehen und mit Bezug zum GPK-Bericht
angegangen werden. Der Logik der ursprünglichen Zielsetzung folgend, die Zustimmung
der SP zum Staatsvertrag über eine verbindliche Zusage zur Lösung der Bonifrage zu
erhalten, gelangte der Planungsbeschluss parallel zu dem als Staatsvertrag verankerten

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 07.06.2010
SUZANNE SCHÄR
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Amtshilfeabkommen der USA betreffend UBS AG im Juni in die Räte. Im Ständerat
anerkannte die Mehrheit der Ratsmitglieder eine inhaltliche Verbindung der beiden
Geschäfte. Die Notwendigkeit ihrer formalen Koordination (Zustimmung zum
Planungsbeschluss als Grundvoraussetzung für eine Zustimmung zum Amtshilfegesuch)
war jedoch nur für die Ratslinke gegeben. Obschon ihr die Vorschläge des Bundesrats
zur Regelung der Vergütungsfrage zu wenig weit gingen, sah sie im Planungsbeschluss
die Chance, der politischen Debatte zu „too-big-to-fail“ eine inhaltlich und formal
verbindliche Ausrichtung zu geben und befürwortete deshalb ein Eintreten, während
sich v.a. die Ratsmitte und die Rechte dagegen stellten. Mit 24 zu 18 Stimmen folgte die
kleine Kammer dem Antrag der Kommissionsminderheit, auf den Planungsbeschluss
nicht einzutreten. Die WAK-NR hatte in ihren Vorberatungen den Planungsbeschluss
abgelehnt und diesem eine Kommissionsmotion zur Regelung der Eigenmittel,
Liquidität, Eigenhandel, Risikoverteilung, Risikomanagement und von falschen
Lohnanreizen gegenübergestellt. Damit suchte sie insbesondere zu verhindern, dass
der Bundesrat auf Basis des Planungsbeschlusses die umstrittene Bonusregulierung
über eine geplante Vernehmlassung in Richtung Bonusbeschränkung (variable
Vergütungen) bei staatlich unterstützten Finanzunternehmen und Bonussteuer (Boni als
Teil der Gewinnausschüttung) lenkte. Insbesondere Letztere wurde von bürgerlicher
Seite vehement bekämpft. Der Nationalrat folgte seiner Kommissionsmehrheit und
beschloss gegen die geschlossen stimmenden Grünen und SP sowie fünf CVP- und
einer BDP-Stimme bei zwei Enthaltungen Nichteintreten zum Planungsbeschluss. Mit
176 zu 1 Stimme bei 16 Enthaltungen, v.a. aus der SVP, nahm er aber gegen den Willen
des Bundesrats die Motion der WAK an und überwies die Behandlung des Geschäfts an
den Ständerat, der dieses bis Ende des Berichtsjahrs nicht behandelt hat. 21

Nach dem Scheitern des Planungsbeschlusses knüpfte der Bundesrat die geplanten
„Too-big-to-fail“-Massnahmen an den Schlussbericht der Expertenkommission, den
diese Ende September veröffentlichte, nachdem sie das Erscheinen um einen Monat
verschoben hatte. Auf öffentliches Interesse stiessen insbesondere die Forderungen
der Expertenkommission nach wesentlich strengeren Eigenkapitalvorschriften für
systemrelevante Banken als dies die internationalen Bestimmungen von Basel III
vorsehen. Nach Kenntnisnahme des Schlussberichts beauftragte der Bundesrat das EFD
mit der Ausarbeitung eines Vernehmlassungsentwurfs zur Revision des
Bankengesetzes, der sich an den Empfehlungen der Expertenkommission zu
orientieren hat. Im Dezember schickte er den Entwurf in die Vernehmlassung. Der
Entwurf sieht neben strengeren Anforderungen zu Liquidität und Eigenmitteln eine
bessere Verteilung der Risiken innerhalb der Finanzinstitute sowie die Möglichkeit ihrer
Aufteilung bei drohender Insolvenz vor. 22

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 22.12.2010
SUZANNE SCHÄR

GPK-Bericht: Zweckmässigkeit und
Wirksamkeit des Rettungspakets zugunsten
der UBS (2010)

Banken

Die Finanzplatzkrise beschäftigte das Parlament nicht nur im politischen Tagesgeschäft,
sondern auch in seiner Funktion als Oberaufsichtsbehörde. Zwischen März 2009 und
Mai 2010 untersuchten die Geschäftsprüfungskommissionen beider Räte (GPK) die
Zweckmässigkeit und Wirksamkeit des Rettungspakets zugunsten der UBS sowie die
Massnahmen, die getroffen worden waren, um dem zunehmenden Druck der US-
Behörden zu begegnen. Parallel zur laufenden GPK-Untersuchung versuchte eine
Koalition aus SVP und dem linksgrünen Lager unter dem Eindruck des
Bundesverwaltungsgerichtsurteils zur Schutzverfügung der Finma vergeblich, eine
Parlamentarische Untersuchungskommission PUK einzusetzen. Nachdem das Büro des
Ständerats im März eine vom Büro des Nationalrats lancierte und vom Rat gegen die
geschlossen stimmenden FDP- und BDP-Fraktionen akzeptierte parlamentarische
Initiative zur Einsetzung einer PUK blockiert und den Entscheid bis zum Erscheinen des
GPK-Berichts Ende Mai auf die Sommersession vertagt hatte, versuchten die PUK-
Befürworter vergeblich mit einer im März lancierten und vom Rat in gleicher
Konstellation akzeptierten Motion Wyss (sp, BE) den Entscheid des Ständerats in der
Frühlingssession zu erwirken. Dieser legte fest, auch dieses Geschäft erst in der
Sommersession zu behandeln. In der Sommersession stimmte das Büro des Ständerats

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 14.06.2010
SUZANNE SCHÄR
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der Initiative dann nicht zu, wohingegen der Nationalrat ihr mit den Stimmen der mit
dem GPK-Bericht unzufriedenen SP, GP, SVP und eines Teils der CVP Folge gab. In der
gleichen Lesung folgte der Ständerat schliesslich der Empfehlung seines Büros, stimmte
der Initiative nicht zu und lehnte auch die Motion ab. 23

Die Hauptkritik des GPK-Berichts betraf die Krisenorganisation. Zum einen wurde
moniert, dass die SNB, EBK und der EFD-Vorsteher die Krisenvorbereitung zwischen
Januar und April 2008 ohne Einbezug des restlichen Bundesrats vorangetrieben hatten.
Zum anderen wurde kritisiert, dass der Bundesrat die Führung des Krisendossiers bis
im Herbst 2008 allein – dem im Bericht hart kritisierten – Bundesrat Merz überlassen
hatte und zu den Beratungen im Fall UBS bewusst kein Protokoll geführt worden war.
Neben 18 Empfehlungen an die verschiedenen beteiligten Behörden formulierten die
GPK zwei Postulate und fünf Motionen. Das eine Postulat fordert vom Bundesrat die
Überprüfung der gesetzlich festgelegten Aufgaben, die den Revisionsfirmen bei den
Grossbanken übertragen sind. Das andere verlangt eine Abklärung zu Art. 271 StGB
(verbotene Handlung für einen fremden Staat) sowie zur Kompatibilität des
schweizerischen Bankgeheimnisses mit den Vorgaben (Melde- und
Steuerrückbehaltspflichten), welche die amerikanische Steuerbehörde IRS in den USA
tätigen Finanzinstituten im Rahmen von sogenannten Qualified Intermediary
Agreements (QIA) auferlegt. Beide Postulate wurden im September vom Ständerat
überwiesen. Im Dezember folgte der Nationalrat mit zwei gleichlautenden Eingaben. 24

BERICHT
DATUM: 14.06.2010
SUZANNE SCHÄR

Die fünf Motionen verlangten erstens eine regelmässige Aussprache zwischen dem
Finma-Präsidenten und dem Bundesrat, zweitens die durchgehende Protokollierung
sämtlicher Bundesratsbeschlüsse und –beratungen, drittens die Regelung von 3-er-
Ausschüssen bei wichtigen und departementsübergreifenden Geschäften, viertens eine
Stärkung der Führung in der Exekutive unter Berücksichtigung des Kollegialprinzips in
den Plänen zur Regierungsreform, fünftens die Ausdehnung des Anwendungsbereichs
von Art. 164 (Gläubigerschädigung) und 165 (Misswirtschaft) des Strafgesetzbuches auf
Grossunternehmungen. Der Ständerat nahm alle fünf Vorstösse im Verlauf des
Berichtsjahres diskussionslos an. Mit der Annahme gleichlautender Motionen in der
grossen Kammer wurden bis Ende 2010 alle Motionen überwiesen, mit Ausnahme der
dritten und fünften, deren Behandlung im Nationalrat noch ausstand.
Der Nationalrat akzeptierte auch eine weitere, von der CVP-Fraktion eingereichte
Motion, die als Konsequenz des GPK-Berichts eine Klärung der Rollen und Kompetenzen
der involvierten Behörden forderte. 25

MOTION
DATUM: 09.12.2010
SUZANNE SCHÄR

Erfüllung der Empfehlung 19 des GPK-
Berichts (2010–2011)

Banken

Obschon die GPK gegenüber der UBS keine Verfügungsgewalt zusteht, äusserte sie sich
im Bericht auch zu deren Rolle und forderte die Bank dazu auf, die internen Vorgänge
durch eine unabhängige Instanz aufarbeiten zu lassen und die Resultate zu
veröffentlichen. Um der Forderung politisch Nachdruck zu verleihen, nahm der
Ständerat im September mit 27 zu sieben Stimmen die Motion Graber (cvp, LU) an, die
den Bundesrat beauftragen will, die UBS mit allen ihm zur Verfügung stehenden
rechtlichen und politischen Mitteln zum Befolgen der GPK-Empfehlung zu bewegen. 26

MOTION
DATUM: 15.09.2010
SUZANNE SCHÄR

Eine Motion Graber (cvp, LU) verlangte, dass die 2008 von der UBS auf den SNB
StabFund (Stabilisierungsfonds) überführten Aktiven erst nach Erfüllung der
Empfehlung 19 des GPK-Berichts vom 30.5.10 an die UBS zurückgeführt werden
können. Die Empfehlung 19 fordert von der UBS die Prüfung des internen
Geschäftsgebarens rund um die Subprime-Krise, speziell das Verhalten und die
Entscheidungsfindung von Verwaltungsrat, Konzernleitung und Revisionsstelle.
Diesbezüglich soll abgeklärt werden, ob straf- und/oder zivilrechtliche Schritte der
Bank gegen die ehemalige Konzernleitung angezeigt wären. Wenigstens aber solle
transparent dargelegt werden, weshalb solche Klagen vom UBS-Verwaltungsrat nicht
angestrengt worden waren. Trotz rechtlicher Bedenken seitens des Bundesrats

MOTION
DATUM: 01.03.2011
FABIO CANETG
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betreffend der Vereinbarkeit einer gesetzlichen Weisung an die SNB (Einschränkung der
Handlungsfreiheit des SNB StabFund) und deren Unabhängigkeit wurde die Motion von
beiden Räten überwiesen, im Ständerat (Erstrat) bereits im Jahre 2010 mit 27 zu 7
Stimmen, im Nationalrat (Zweitrat; 2011) mit 106 zu 49 Stimmen. Lediglich die SVP-
Fraktion lehnte die Motion ab. 27

Bericht der Expertenkommission zur
systemischen Relevanz von
Grossunternehmen (2010)

Gesellschaftsrecht

Die mit dem Konkurs von Grossunternehmungen einhergehenden volkswirtschaftlichen
Risiken sind seit dem Swissair-Zusammenbruch 2001 wiederkehrendes Thema
politischer Vorstösse. Im November 2009 setzte der Bundesrat eine
Expertenkommission ein, welche die Klärung der systemischen Relevanz von
Grossunternehmen zur Aufgabe hatte. In ihrem Zwischenbericht im April 2010 kam die
Expertengruppe zum Schluss, dass schweizweit allein die beiden Grossbanken UBS und
CS für die Volkswirtschaft unverzichtbare Leistungen erbringen, deren Ausfall nicht
innert nützlicher Frist durch andere Marktteilnehmer aufgefangen werden könnte.
Entsprechend seien ausserhalb des Bankensektors keine Schweizer Unternehmungen
als systemrelevant einzustufen. Folglich beschränkten sich die Empfehlungen der
Expertenkommission im Schlussbericht auf die „Too-big-to-fail“-Problematik im
Bankensektor, die der Bundesrat im Entwurf zur Änderung des Bankengesetzes
aufnahm. 28

STUDIEN / STATISTIKEN
DATUM: 30.09.2010
SUZANNE SCHÄR

Teilrevision des Bankengesetzes (BRG 10.049)

Banken

Die Vorschläge zu einer privatrechtlichen Lösung im Umgang mit nachrichtenlosen
Vermögen, die das EJPD 2009 in die Vernehmlassung geschickt hatte, fanden keinen
Sukkurs. Dies, nachdem bereits in den Jahren zuvor der öffentlich-rechtliche Ansatz
über ein entsprechendes Bundesgesetz keine Akzeptanz gefunden hatte. Deshalb sah
der Bundesrat davon ab, das Problem einer Gesamtlösung zuzuführen. Stattdessen
entschied er sich zu einer Zusatzbotschaft im Rahmen der anstehenden Teilrevision
des Bankengesetzes. Demnach soll das Bankengesetz mit einer Bestimmung über die
Liquidation nachrichtenloser Vermögenswerte ergänzt werden. Diese eröffnet den
betroffenen Finanzinstituten die Möglichkeit einer Liquidation solcher Vermögen nach
vorgängiger Publikation. Ohne Reaktion auf die Publikation soll der Anspruch allfälliger
Berechtigter an den Vermögenswerten erlöschen und der Erlös an den Bund fallen. Die
Beratung der Zusatzbotschaft in der nationalrätlichen Wirtschafts- und
Abgabekommission (WAK-NR) steht im nächsten Jahr an. 29

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 01.10.2010
SUZANNE SCHÄR

Im Zusammenhang mit der Finanzmarktkrise hatte das Parlament Ende 2008 eine
dringliche Änderung des Bankengesetzes beschlossen. Zum verbesserten Schutz von
Bankeinlagen waren fünf auf Ende 2010 befristete Massnahmen ergriffen worden.
Nachdem der Entwurf eines Bundesgesetzes über die Sicherung von Bankeinlagen in
der Vernehmlassung gescheitert war, beschloss der Bundesrat, nur die unbestrittenen
Massnahmen (Sanierungsverfahren, Auszahlungsfrist, Insolvenzregeln) umzusetzen und
die befristeten Regelungen über eine Teilrevision des Bankengesetzes in dauerhaftes
Recht zu überführen. Im Mai unterbreitete er dem Parlament die entsprechende
Botschaft. Um den nötigen Zeitrahmen für die Revisionsarbeit samt einzuhaltender
Referendumsfrist zu schaffen, wurde die Gültigkeitsdauer der
Dringlichkeitsmassnahmen per Bundesbeschluss auf Ende 2012 verlängert. Als Erstrat
beschäftigte sich nur der Ständerat 2010 mit der Teilrevision des Bankengesetzes.
Eintreten wurde ohne Gegenvorschlag beschlossen. In der Detailberatung folgte die
kleine Kammer mit einer kleinen Ausnahme (rechtliche Verbindlichkeit der im Rahmen
von Swap-Geschäften eingegangen Netting-Vereinbarungen auch im Sanierungs- und
Liquidationsfall) dem Entwurf des Bundesrats und verabschiedete diesen einstimmig. 30

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 07.12.2010
SUZANNE SCHÄR
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Im Dezember 2008 war unter dem Eindruck der sich verschärfenden Bankenkrise der
Einlegerschutz per dringlichem Bundesgesetz verbessert worden. Diese Massnahmen
waren im Jahr 2010 bis maximal Ende 2012 verlängert worden. Der Bundesrat strebte
jedoch eine Überführung der damals getroffenen Regelung in ordentliches Recht an.
Dies, nachdem ein vertiefter Umbau des Einlegerschutzes (öffentlichrechtlicher
Einlagesicherungsfonds, Bundesgarantie) schon nach der Vernehmlassung nicht weiter
verfolgt wurde, weil er als nicht mehrheitsfähig eingestuft worden war. Die Beratungen
zum bundesrätlichen Vorschlag wurden 2011 zu einem erfolgreichen Abschluss geführt.
Der verstärkte Einlegerschutz von 2008, der in ordentliches Recht überführt wurde,
enthält folgende Kernelemente: Die Summe der geschützten Einlagen wurde von
CHF 30 000 auf CHF 100 000 pro Einleger erhöht. Die Banken wurden verpflichtet,
Schweizer Aktiven von mindestens 125% der privilegierten Einlagen zu halten. Drittens
wurde die Gesamtheit der garantierten Summe (Systemobergrenze) von CHF 4 Mia. auf
CHF 6 Mia. erhöht. In der Eintretensdebatte wurde unter anderem der
Nichteintretensantrag der SP-Fraktion abgelehnt. Sie forderte vergeblich eine
Ergänzung der Vorlage mit Bestimmungen zum Kleinanlegerschutz. Ebenso scheiterte in
den Detailberatungen der von der Linken unterstützte Minderheitsantrag, hinsichtlich
Einrichtung eines privatenrechtlichen Einlagensicherungsfonds. Die Gegner verwiesen
auf dessen negative Beurteilung in der Vernehmlassung und die Kosten der
Fondslösung. Der nationalrätliche Kommissionsantrag, die Gesamtsumme der
garantierten Einlagen periodisch anzupassen, setzte sich zwar gegen den
Minderheitsantrag der Ratslinken durch, welche die gesetzliche Erhöhung der
garantierten Summe auf CHF 10 Mia. forderte, scheiterte aber im Ständerat. Als
wichtige Neuregelung soll die Weiterführung einzelner Bankdienstleistungen neu auch
im Konkursfall ermöglicht werden. Dazu sollen die relevanten Abteilungen eines
konkursiten Instituts auf eine andere Bank übertragen werden können. Bisher sah das
Gesetz vor, einzelne Dienstleistungsabteilungen der Bank bis zum definitiven Entscheid
über die Zukunft der Bank weiterzuführen, diese aber im Konkursfall ebenfalls zu
liquidieren. 31

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 18.03.2011
FABIO CANETG

Der Bundesrat hatte bereits 2010 in einer Zusatzbotschaft zum genannten Geschäft
einen erneuten Anlauf genommen, Regelungen im Zusammenhang mit nachrichtenlosen
Vermögen zu treffen. Der Entwurf wurde im Berichtsjahr von der nationalrätlichen
Wirtschafts- und Abgabekommission (WAK-NR) behandelt und leicht modifiziert. Die
Vorlage wird im 2012 von den Räten behandelt werden. 32

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 08.11.2011
FABIO CANETG

Im Berichtsjahr wurde die im Zusammenhang mit der Revision des Bundesgesetzes über
Banken und Sparkassen publizierte Zusatzbotschaft zu den nachrichtenlosen
Vermögen (Entwurf 3) in den Räten diskutiert. Die Entwürfe 1 und 2, die die Verstärkung
des Einlegerschutzes und die Sicherung der Einlagen betrafen, waren bereits 2011
angenommen worden. Der Bundesrat unternahm mit der Zusatzbotschaft einen
erneuten Anlauf, eine Gesamtlösung für das seit Jahren ungelöste Problem der
nachrichtenlosen Vermögen zu präsentieren. Ein im Jahr 2000 lanciertes Bundesgesetz
über nachrichtenlose Vermögen war 2004 ebenso gescheitert wie eine 2009 in die
Vernehmlassung geschickte Vorlage, die einen privatrechtlichen Lösungsansatz
vorgesehen hatte. Die neuste Vorlage wollte den Banken ermöglichen, übernommene
nachrichtenlose Vermögen nach vorgängiger Publikation zu liquidieren, wodurch die
Ansprüche der berechtigten Personen erlöschen sollten. Die Vermögen, welche
gesamthaft auf rund CHF 400 Mio. geschätzt wurden, sollten an den Bund fallen, der in
keinem Fall zur Rückerstattung der Vermögen verpflichtet sein sollte – auch nicht, wenn
sich der rechtmässige Gläubiger nach Publikation und Liquidation der Vermögenswerte
melden würde. Im Nationalrat (Erstrat) wurde der bundesrätliche Vorschlag in zentralen
Punkten angepasst. Grundsätzlich wollte die Regierung nach 50 Jahren allen Banken die
Möglichkeit der Liquidation zusprechen, für Beträge unter CHF 100 auch ohne
vorgängige Publikation. Der von der SP, den Grünen und Teilen der SVP und CVP
unterstützte Mehrheitsantrag sah im Gegensatz zum Bundesrat jedoch vor, dass die
berechtigten Personen ihre Ansprüche während 50 Jahren nach Liquidation weiterhin
beim Bund geltend machen konnten (zweistufiges Verfahren). Befürworter dieses
Forderungsrechts gegenüber dem Bund argumentierten, dass es moralisch fragwürdig
sei, wenn eine berechtigte Person nach Liquidation ihrer Vermögenswerte dieses nicht
mehr geltend machen könnte, obwohl sie beweisen könnte, dass die Forderung
(gegenüber der Bank) bestanden hatte. Der Bundesrat verteidigte seinen Entwurf mit
dem Argument, dass die Dokumentation einen „riesigen“ Verwaltungsaufwand
generieren würde und der Bund mögliche Prozessrisiken zu tragen hätte. Der Ständerat

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 05.12.2012
FABIO CANETG
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befasste sich in der Herbstsession mit dem Geschäft. Er beschloss, in Differenz zum
Nationalrat, in Sachen Forderungsrecht der Gläubiger dem Bundesrat zu folgen.
Betreffend der Regelung, wonach alle Banken nach 50 Jahren das Recht zur Liquidation
von nachrichtenlosen Vermögen zugestanden werden sollte, stimmte der Ständerat
dem nationalrätlichen Vorschlag zu, hob allerdings die Grenze der ohne vorgängige
Publikation liquidierbaren Vermögen auf CHF 500 an, was in der zweiten Beratung vom
Nationalrat akzeptiert wurde. Wiederum keine Mehrheit fand jedoch das einstufige,
vom Bundesrat favorisierte Verfahren, das den Gläubigern nach Liquidation der
Vermögenswerte kein Forderungsrecht gegenüber dem Bund einräumen wollte. Diese
Differenz blieb bis zum Jahresende bestehen, weil auch der Ständerat in seiner zweiten
Beratung Festhalten beschloss. Das Geschäft muss 2013 weiter beraten werden. 33

In der Frühjahrssession 2013 befasste sich der Nationalrat bereits zum dritten Mal mit
der bundesrätlichen Vorlage zur Änderung des Bankgesetzes im Zusammenhang mit
den nachrichtenlosen Vermögen (Entwurf 3). Die Entwürfe 1 und 2 waren bereits 2011
verabschiedet worden und hatten die Verstärkung des Einlegerschutzes und die
Sicherung der Einlagen betroffen. Der bundesrätliche Entwurf sah vor, dass
nachrichtenlose Vermögen (ein Vermögen galt als nachrichtenlos, wenn 10 Jahre kein
Kontakt zu den anspruchsberechtigen Personen bestand), nach 50 Jahren, unter
Einhaltung einer vorgängigen Publikation (Frist: 2 Jahre) liquidiert werden konnten. Für
Beträge unter CHF 500 hatte der Ständerat mit Einverständnis des Nationalrats bereits
2012 eine Befreiung von der Publikationspflicht eingefügt. Im Gegensatz zum Ständerat
hatte der Nationalrat jedoch die Absicht, ein zweistufiges Verfahren vorzuschreiben.
Dieses sollte den anspruchsberechtigten Personen während weiterer 50 Jahre ein
Anspruchsrecht beim Bund einräumen. In der nationalrätlichen Debatte hielten
Vertreter der SP und Grünen sowie Teile der SVP erneut fest, dass die Verwaltung der
bei den Banken liquidierten Gelder für weitere 50 Jahre durch den Bund aufgrund der
Zinserträge ertragsneutral durchgeführt werden könnte. Ein zweistufiges Verfahren
würde demnach keine Kosten verursachen, jedoch mögliche Reputationsschäden von
der Schweiz abwenden. Die Gegner des zweistufigen Verfahrens verwiesen auf das
zuletzt einstimmig bestätigte einstufige Verfahren im Ständerat. Sie erwarteten
deshalb, dass das vom Nationalrat bevorzugte zweistufige Verfahren in der
Einigungskonferenz nur wenige Chancen hätte. Zudem sei die Beweisführung nach
mehr als 50 Jahren schwierig. Mit Unterstützung der Mitteparteien und rund der Hälfte
der SVP passierte das vom Stände- und Bundesrat favorisierte einstufige Verfahren mit
100 zu 88 Stimmen, worauf die Vorlage in der Schlussabstimmung mit 35 zu 1 Stimme
(Enthaltungen: 6) im Ständerat und mit 112 zu 75 Stimmen im Nationalrat verabschiedet
wurde. 34

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 22.03.2013
FABIO CANETG

Diverse Vorstösse rund um den Finanzplatz
Schweiz (2010)

Banken

Die Unruhe rund um den Finanzplatz Schweiz belebte den Ratsbetrieb auch ausserhalb
der Staatsvertragsfrage und des bundesrätlichen Ansinnens, das Parlament über den
Planungsbeschluss in die Pflicht zu nehmen und der Finanzplatzdebatte eine
strategische Richtung zu geben. Der bunte Strauss an Vorstössen, deren Beratung im
Berichtsjahr noch ausstand, lässt sich thematisch zu vier Gruppen zusammenfassen.
Zwei Vorlagen zielten erstens auf die Aufgaben der Finma als Aufsichts- und
Regulierungsbehörde. Zur Senkung des von den grossen Finanzinstituten ausgehenden
Systemrisikos wurden zweitens Massnahmen wie eine Vergütungsobergrenze für Kader
von Banken, die staatliche Unterstützung erhielten, eine obligatorische
Finanzrisikoversicherung für Banken und Versicherungen oder die Auferlegung der
Kosten für Amtshilfeverfahren, wahlweise auf die verursachenden Firmen oder die
verantwortlichen strategischen und operativen Kader vorgeschlagen. Unzufrieden mit
den bisher ergriffenen Massnahmen zur Stabilisierung des Finanzplatzes
(Doppelbesteuerungsabkommen nach OECD-Standard in der Form einer
Abgeltungssteuer), lancierte das linke Lager drittens diverse Vorstösse, über die der
Bund zu einer sogenannten Weissgeld- oder Qualitätsstrategie und damit zur Abkehr
vom fiskalischen Bankgeheimnis verpflichtet werden sollte. Aus der SVP-Fraktion
schliesslich stammten Motionen, welche die Angriffe auf das Bankgeheimnis über eine
enge Auslegung der völkerrechtlichen Verpflichtungen der Schweiz oder mit der

GESELLSCHAFTLICHE DEBATTE
DATUM: 01.12.2010
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Androhung von Wirtschaftssanktionen zu parieren suchen. 35

Motion zur Kostenverrechnung für
systemrelevante Unternehmungen abgelehnt
(Mo. 10.3883)

Banken

Da mit dem Bundesbeschluss über die Auferlegung der Kosten für die Behandlung
zweier Amtshilfegesuche des Internal Revenue Service der Vereinigten Staaten von
Amerika auf die UBS AG nur der Einzelfall UBS erfasst wurde, reichte die
Finanzkommission des Nationalrats als Antwort auf eine im März eingereichte
parlamentarische Initiative Amstutz (svp, BE), deren Lösungsansatz über eine Änderung
des Finanzmarktgesetzes als ungeeignet eingestuft wurde, eine Motion ein, die Amstutz‘
Anliegen inhaltlich aufnahm, worauf dieser die Initiative zurückzog. Die Motion forderte
die Schaffung gesetzlicher Grundlagen, die es dem Bund ermöglichen würden,
systemrelevanten Unternehmen die „aus dem normalen Rahmen fallenden Kosten in
Rechnung zu stellen“, die dem Bund im Falle eines Amtshilfeverfahrens entstehen. Als
Erstrat beschäftigte sich im Dezember die grosse Kammer mit dem Vorstoss. Gegen den
Willen des Bundesrats, der auf den anstehenden Bundesbeschluss zur
Kostenüberwälzung im Fall UBS sowie das geplante neue Steueramtshilfegesetz hinwies,
nahm der Nationalrat die Motion im Dezember mit grossem Mehr bei acht Nein-
Stimmen aus der SVP- und je einer aus den CVP- und FDP-Fraktionen an. 36

MOTION
DATUM: 01.12.2010
SUZANNE SCHÄR

Eine 2010 mit 149 zu 10 Stimmen vom Nationalrat angenommene Motion aus der
nationalrätlichen Finanzkommission (FK-NR) verlangte, dass „aus dem normalen
Rahmen fallende Kosten“, welche dem Staat im Falle einer unmittelbaren Verteidigung
der Interessen einer systemrelevanten Unternehmung anfallen, von der
entsprechenden Unternehmung zu tragen wären. Die Vorlage wurde in der
Wintersession 2011 vom Ständerat behandelt. Bürgerliche Gegner der Motion führten
an, dass im Entwurf zum neuen Steueramtshilfegesetz vorgesehen sei, solche Kosten zu
überwälzen und die Motion damit hinfällig werde. Die Ratslinke monierte erfolglos, dass
die Bedingungen für eine Überwälzung der Kosten im geplanten Steueramtshilfegesetz
zu eng gefasst seien. Die Motion wurde mit 20 zu 14 Stimmen abgelehnt. 37

MOTION
DATUM: 20.12.2011
FABIO CANETG

Bundesbeschluss über die Auferlegung der
Kosten für die Behandlung zweier
Amtshilfegesuche des Internal Revenue
Service der Vereinigten Staaten von Amerika
auf die UBS AG (BRG 10.048)

Banken

Als Reaktion auf das zweite Amtshilfegesuch, das die amerikanische Steuerbehörde IRS
im August 2009 eingereicht hatte und für das mit Kosten von 37 Mio. Fr. gerechnet
wurde, unterbreitete der Bundesrat auf politischen Druck hin und auf Einladung der
Finanzdelegation eine Botschaft zur Schaffung der nötigen Gesetzesgrundlagen zur
Überwälzung der Kosten von insgesamt 40 Mio Fr., die sich im Zusammenhang mit
beiden Amtshilfegesuchen ergeben hatten. Der ungewöhnliche Weg über einen dem
fakultativen Referendum unterstellten Bundesbeschluss zur Lösung eines Einzelfalls
wurde nötig, weil die UBS zwar Kostenverursacherin und Informationsträgerin, nicht
aber Verfahrenspartei war. Beide Räte winkten die Vorlage praktisch diskussionslos und
in seltener Einmütigkeit durch. Beide Kammern nahmen den Bundesbeschluss im
Dezember an, der Ständerat einstimmig, der Nationalrat mit fünf Nein-Stimmen aus der
SVP-Fraktion bei sechs Enthaltungen. 38

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 17.12.2010
SUZANNE SCHÄR
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Systemrelevante Unternehmen in Fällen von
Gläubigerschädigung und Misswirtschaft
straffähig (Mo. 10.3634)

Kapitalmarkt

Eine von der Geschäftsprüfungskommission (GPK-SR) 2010 im Zusammenhang mit dem
Prüfungsbericht in Sachen UBS/USA eingebrachte Motion forderte, dass
systemrelevante Unternehmen in Fällen von Gläubigerschädigung und Misswirtschaft
straffähig sein sollen, sofern sie massgeblich finanziell vom Staat unterstützt werden
(bisher: nur im Konkursfall). Leicht modifiziert (neu: Misswirtschaft als weitere
Bedingung für Straffähigkeit) nahm auch der Nationalrat (Zweitrat) die Motion
einstimmig an. Der Ständerat hatte das Begehren bereits 2010 ohne Gegenstimme
akzeptiert. 39

MOTION
DATUM: 02.03.2011
FABIO CANETG

In der Frühjahrssession 2014 befasste sich der Ständerat nach 2010 erneut mit einer
Motion, die im Nachgang zur UBS-Rettung von seiner GPK-SR eingereicht worden war.
In der ursprünglichen Fassung verlangte der Vorstoss, dass systemrelevante
Unternehmen in Fällen von Gläubigerschädigung und Misswirtschaft straffähig sein
sollten, wenn sie massgeblich vom Staat unterstützt wurden. Nach geltendem Recht war
eine solche Straffähigkeit nur im Konkursfall vorgesehen. Der Nationalrat hatte die
Motion 2011 leicht abgeschwächt. Zusätzlich zur staatlichen Intervention sollte die
Notwendigkeit der Intervention durch Misswirtschaft verursacht worden sein,
andernfalls sollten die Unternehmen in Fällen von Gläubigerschädigung und
Misswirtschaft weiterhin nur im Konkursfall straffähig bleiben. Der Bundesrat
beantragte die Ablehnung der Motion. Er argumentierte, dass ein Strafbedürfnis nur
bestünde, wenn die Vermögen der Betroffenen zumindest gefährdet worden seien.
Gerade durch die staatliche Unterstützung wäre dies aber nicht gegeben, weshalb
unklar sei, welches Rechtsgut mit der Regelung geschützt werden sollte. Weiter würde
die Annahme der Motion zu einer Ungleichheit führen, weil private Interventionen nicht
zu einer Straffähigkeit führten, staatliche Unterstützung hingegen schon. Im Vergleich
mit Strafbestimmungen erachtete die Landesregierung präventive Massnahmen
(Verstärkung des Eigenkapitals, Erhöhung der liquiden Mittel) als besser geeignet, um
Unternehmen vor einer Staatsrettung zu bewahren. Der Ständerat folgte dieser
Argumentation nicht. Er war der Meinung, dass eine durch Misswirtschaft notwendig
gewordene Staatsrettung nicht sanktionsfrei bleiben dürfe. Der Kommissionssprecher
Hans Hess (fdp, OW) beurteilte die bundesrätliche juristische Argumentation zwar als
richtig, erachtete die Forderung der Motion aber hauptsächlich als rechtspolitisch
motiviert. Sie sei als „Ausdruck des Unbehagens“ gegenüber einer möglichen
Staatsrettung ohne strafrechtlicher Konsequenzen im Falle von Gläubigerschädigung
und Misswirtschaft zu verstehen. Mit deutlicher Mehrheit (33 zu 2 Stimmen bei 1
Enthaltung) entschieden sich die Kantonsvertreter/innen, die Motion an den Bundesrat
zu überweisen. 40

MOTION
DATUM: 19.03.2014
FABIO CANETG

Druck auf die ebenfalls systemrelevante
Credit Suisse (CS; 2011)

Banken

Der Staatsvertrag in Sachen DBA/UBS regelte zwar nur den Einzelfall UBS, sah aber im
Sinne eines Präzedenzfalls Verhandlungen über ein ähnliches Abkommen vor, sollte eine
weitere Unternehmung in vergleichbarem Ausmass („gleiches Handlungsmuster unter
gleichen Umständen“) US-Recht gebrochen haben wie die UBS. Ein solches Abkommen
hätte bei entsprechendem Abschluss ebenfalls rückwirkende Datenlieferung im
Zusammenhang mit fortgesetzter, schwerer Steuerhinterziehung ausgelöst. Die USA
nutzten diese Präzedenzwirkung um im Berichtsjahr Druck auf die ebenfalls
systemrelevante Credit Suisse (CS) aufzubauen. Die US-Behörden beschuldigten die
Bank, ähnlich wie die UBS gehandelt zu haben und forderten sie dazu auf, ebenfalls
rückwirkend, Kundendaten zu liefern. Weil im Bundesbeschluss vom September 2010
betreffend rückwirkende Datenlieferungsoption nur der Einzelfall UBS erfasst war, hätte
eine entsprechende Anwendung des genannten Passus erneut via Staatsvertrag und
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Absegnung durch das Parlament erfolgen müssen. Dies löste unter allen grossen
Parteien starken Wiederstand aus, wenngleich anerkannt wurde, dass eine US-
Strafklage gegen die CS ebenfalls existenzbedrohendes Ausmass annehmen würde. Der
Bundesrat schloss einen neuerlichen Staatsvertrag mit rückwirkender Amtshilfe
dezidiert aus, weil er das Verhalten der CS als ungleich weniger gravierend einstufte als
jenes der UBS. Dabei äusserte er rechtsstaatliche Bedenken bezüglich der Rückwirkung.
Genannter Passus konnte nur bis zur Erfüllung des UBS-Staatsvertrags angewendet
werden, was zum Zeitpunkt der US-Drohungen schon fast vollständig der Fall war
(vollständig spätestens ab September 2011). Weil der Bundesrat eine erneute
Anwendung von Notrecht kategorisch ausschloss, schien es jedoch ungeachtet der
Vorgeschichte möglich, dass die Schweiz erneut den Weg via Staatsvertrag nehmen
musste, wenn entsprechender Druck aus den USA im Falle der CS stark und glaubwürdig
ansteigen würde. 41

Teilrevision des Bankengesetzes – Too-Big-
To-Fail-Vorlage (BRG 11.028)

Banken

Im Juni 2011 kam erstmals die Teilrevision des Bankengesetzes zur Beratung in den
Ständerat (Erstrat). Bereits Ende September konnte sie, trotz mehrmaliger
Differenzbereinigung und Einsetzung einer Einigungskonferenz, verabschiedet werden.
Dies ist vor allem auf ihre relative Dringlichkeit zurückzuführen. Ebenso war
Bundesrätin Eveline Widmer-Schlumpf bestrebt, das Geschäft noch derselben
Bundesversammlung vorzulegen, welche die UBS-Rettung im Winter 2008 abgesegnet
hatte. Eine 2010 vom Nationalrat angenommene Motion zur Begrenzung der von den
Grossbanken ausgehenden volkswirtschaftlichen Risiken wurde mit Hinweis auf den
nun vorliegenden Revisionsentwurf vom Ständerat abgelehnt.

Der Entwurf zum revidierten Bankengesetz umfasste verschärfte Vorschriften für
systemrelevante Banken. Dabei orientierte er sich stark am „Schlussbericht der
Expertenkommission zur Limitierung von volkswirtschaftlichen Risiken durch
Grossunternehmen“ von 2010. Dieser umfasste in groben Zügen verschärfte
Eigenkapitalvorschriften, strengere Liquiditätsbestimmungen und organisatorische
Regelungen. 

Im Hinblick auf die Eigenkapitalanforderungen wurde diskutiert, ob die vom Bundesrat
festzulegenden Standards für alle systemrelevanten Einzelinstitute einer Bank oder nur
für deren Gruppenstufe, die alle Einzelinstitute rechtlich umfasst, gelten soll. Von
bürgerlicher Seite wurde bemängelt, dass die Gruppenstufe übermässig belastet würde,
wenn die Regelungen von allen Einzelinstituten zu erfüllen wären. Nach dem Willen des
Bundesrats wären entsprechende Kapitalforderungen an die Gruppenstufe als
maximale gesetzliche Anforderung zu verstehen (im Gespräch waren 19% der
risikogewichteten Aktiven, was in der Verordnung präzisiert werden wird). Trotzdem
sollen die Regeln grundsätzlich auch für die Einzelinstitute gelten. Dies, damit im
Krisenfall, wenn möglicherweise vorhandene Aktiven der Konzernebene durch das
Ausland blockiert würden, auch im Inland (das heisst auf Stufe
Stammhaus/Einzelinstitut) genügend Vermögen zur Abfederung von Schocks zur
Verfügung stünde. Um dieses doppelte Verständnis der Regelung durchzusetzen, sieht
die Vorlage bei Erfüllung der gesetzlichen Vorschriften für die betreffenden
Unternehmen Rabatte in Form von tieferen Eigenkapitalanforderungen vor. Eine
explizite Einschränkung der Bestimmungen auf die Gruppenstufe wurde deshalb
verworfen. Die genannten Rabatte sollten gemäss bundesrätlichem Entwurf durch die
Finma gewährt werden. Eine entsprechende „kann“-Formulierung wurde von der
Bundesversammlung in eine zwingende Bestimmung umgewandelt. Dies gegen den von
der SP und den Grünen unterstützten Antrag Leutenegger Oberholzer (sp, BL), der den
Spielraum für die Finma möglichst gross halten wollte. Auch nicht durchzusetzen
vermochte sich der Antrag der Linken, eine explizite Eigenkapitalquote von 5% oder
10% der nicht-risikogewichteten Aktiven vorzuschreiben. Bürgerliche argumentierten
gemeinsam mit dem Bundesrat, dass eine solche Vorschrift zu erheblichen
Wettbewerbsnachteilen für die Schweizer Grossbanken im internationalen Umfeld
führen würde und dass die Höhe der ungewichteten Eigenkapitalquote in der
Verordnung zu treffen sei. 
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Im Zusammenhang mit den Eigenkapitalvorschriften wurde auch die Besteuerung der an
das Eigenkapital anrechenbaren Anleihen diskutiert. Dazu zählen die
Spezialwandelanleihen, die sogenannten Coco-Bonds (contingent convertible bonds),
die bei Unterschreitung einer gewissen Eigenkapitalquote in Eigenkapital gewandelt
werden. Um die Etablierung eines schweizerischen Markts für Coco-Bonds zu
unterstützen, schlug der Bundesrat vor, Obligationen und Geldmarktpapiere von der
Stempelsteuer zu befreien. Dies soll eine Ungleichbehandlung der
Spezialwandelanleihen, die neu ohne Stempelsteuer vorgesehen sind, und
Obligationen/Geldmarktpapieren, für welche die Stempelsteuerpflicht gilt, verhindern.
Von der Linken vorgebrachte Minderheitsanträge gegen dieses Ansinnen wurden
abgelehnt. Zusätzlich beantragte die nationalrätlichen Wirtschaftskommission (WAK-
NR), die Zinsen der Spezialwandelanleihen und der Obligationen mit Forderungsverzicht
(beide ans Eigenkapital anrechenbar) während fünf Jahren von der Verrechnungssteuer
zu befreien. Damit soll den Banken ein Anreiz gegeben werden, solche Anleihen in der
Schweiz auszugeben. Dieses Ansinnen wurde vom Ratsplenum unterstützt. Dagegen
argumentierte der Bundesrat, dass die Verrechnungssteuer als Sicherungssteuer
beibehalten werden müsse. Weiter könnte ein allgemeiner Umbau der
Verrechnungssteuer bereits per 2013 vollzogen werden; eine Spezialregelung zu diesem
Zeitpunkt sei deshalb nicht angezeigt. Der Ständerat folgte der bundesrätlichen
Argumentation und setzte sich in der Einigungskonferenz gegen den Nationalrat durch. 

Die Bestimmungen zu strengeren Liquiditätsvorschriften wurde beinahe diskussionslos
dem Bundesrat via Verordnungsstufe überlassen. 

Betreffend die organisatorischen Regeln für systemrelevante Banken wichen die Räte
vom Entwurf ab. Dieser sah vor, dass Banken präventiv eine Organisationsstruktur zu
schaffen hätten, welche die Weiterführung der systemrelevanten Funktionen im
Insolvenzfall gewährleisten würde. Die Räte verlangten schliesslich lediglich das
Vorliegen eines verbindlichen Notfallplans, der im drohenden Insolvenzfall die
Abspaltung von systemrelevanten Abteilungen ermöglicht. Die Ratslinke hatte mit dem
bundesrätlichen Vorschlag sympathisiert, konnte sich aber nicht durchsetzen. Ebenso
unterlag die Forderung der Grünen Partei nach einem Verbot von Wertschriftenhandel
für Banken, die Publikumseinlagen entgegennehmen. Faktisch wäre dadurch eine
rechtliche Trennung von verschiedenen Bankabteilungen bewirkt worden. Ein ähnlicher,
aber abgeschwächter Vorschlag der SVP (Trennbankensystem, Holdingstruktur), wurde
mit dem Hinweis abgelehnt, dass auch in einer Holdinggesellschaft Beistandspflichten
unter den Einzelinstituten bestanden hätten. Das Ziel der SVP – die Verhinderung von
ausländischen Durchgriffen auf Schweizer Vermögen im Fall einer drohenden Insolvenz
eines ausländischen Einzelinstituts – wäre mit einer solchen Regelung nicht erreicht
worden, argumentierten die Gegner. Weiter wurde eine entsprechende
organisatorische Vorschrift als unverhältnismässig und damit unvereinbar mit dem
Grundsatz der Wirtschaftsfreiheit erachtet. 

Ebenfalls diskutiert wurde die Zuständigkeit für die Bezeichnung von systemrelevanten
Banken. Mit dem Hinweis, dass der Bundesrat in dieser Sache keine politische
Entscheidung wünsche, wurde ein Mehrheitsantrag der WAK-NR, der dem Bundesrat
die Kompetenz zur Bezeichnung von systemrelevanten Banken überlassen wollte,
abgelehnt. Ein ähnlich lautender Minderheitsantrag ihrer Schwersterkommission wurde
ebenfalls abgelehnt. Die Räte übertrugen die entsprechende Kompetenz schliesslich an
die SNB.

Die Teilrevision des Bankgesetzes wurde auch genutzt, um parteipolitische Akzente zu
setzen. So schlug die SP vor, das Vergütungssystem für systemrelevante Banken
generell und unabhängig von einer allfälligen staatlichen Unterstützung zu
reglementieren. Anträge auf Ausschüttung von maximal 50% des Fixlohns als variable
Entschädigung sowie Ausschüttungsrestriktionen, wonach mindestens 60% des Lohns
in Aktien der Unternehmung auszuzahlen seien, wurden mit Verweis auf die
Wirtschaftsfreiheit und die Unverhältnismässigkeit dieser Eingriffe von den
bürgerlichen Parteien abgelehnt. 

Ein Minderheitsantrag, der die Abgeltung der faktischen Staatsgarantie durch
systemrelevante Banken forderte, wurde ebenfalls verworfen. Die Bundesversammlung
zog es vor, die Wahrscheinlichkeit einer erneuten staatlichen Bankenrettung mittels
erhöhter Eigenkapital- und Liquiditätsanfoderungen zu verringern. Die bürgerlichen
Gegner des Minderheitsantrags hielten zudem fest, dass die neuen Regelungen
bezüglich Organisationsstruktur (Notfallplan) den Konkurs einer systemrelevanten Bank
ermöglichten. Damit falle der vormals bestehende Vorteil der impliziten Staatsgarantie
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für systemrelevante Banken weg. 

In der Einigungskonferenz legten sich die Räte darauf fest, dass die bundesrätliche
Verordnung mit den konkreten Anforderungen an die systemrelevanten Banken bei
erstmaligem Erlass der Bundesversammlung zur Genehmigung vorgelegt werden
müsse. Der Ständerat hatte dies mit dem Hinweis auf mögliche Schwierigkeiten bei
gerichtlicher Überprüfung der Verordnung auf Gesetzmässigkeit stets abgelehnt,
müssten so doch die Gerichte entscheiden, ob bei Verletzung des
Gesetzmässigkeitsgebots ebendieses Gebot oder das Plazet des Parlaments höher zu
gewichten wären. Die Befürworter einer Genehmigung der erstmals erlassenen
Verordnung durch die Bundesversammlung (im Nationalrat: SVP, FDP, BDP, grosse Teile
der CVP) argumentierten, dass wichtige Eckpunkte der Vorlage erst in der Verordnung
festgelegt würden, wozu sich das Parlament äussern können müsse. Die
Vernehmlassungsfrist für die Verordnung zum Bankengesetz wird im Januar 2012
ablaufen. Danach werden die Räte über die Verordnung befinden. 42

USA verschärft Druck auf den Schweizer
Finanzplatz erneut (2011)

Banken

Die USA verschärften ab Dezember 2011 den Druck auf den Schweizer Finanzplatz
erneut. Sie forderten zusätzlich zu den bereits erhaltenen anonymisierten statistischen
Angaben zu US-Kundenbeziehungen in der Schweiz unter anderem Informationen
bezüglich Korrespondenz mit und über die US-Kunden und die Bezahlung einer Busse in
der Grössenordnung von nun CHF 3 Mia. (Summe für den gesamten Finanzplatz).
Abkommen dieser Form wurden elf Schweizer Banken individuell unterbreitet, womit
sich die Krise von einer Globallösung (Vergangenheitsbewältigung für den gesamten
Finanzplatz) wegbewegte. Die Erfüllung der Bedingungen hätte für das einzelne Institut
Klagefreiheit bedeutet, nicht aber für den gesamten Finanzplatz. 43

GESELLSCHAFTLICHE DEBATTE
DATUM: 20.12.2011
FABIO CANETG

Eigenmittelanforderungen an
systemrelevante Banken (Mo. 12.3656)

Banken

Die Kontroverse um die von den Banken zu haltenden Eigenmittel war nach der
Verabschiedung der Revision des Bankengesetzes (2011) sowie der Genehmigung der
zugehörigen Verordnungen (2012) allerdings noch nicht beendet. Bürgerliche Politiker,
angeführt von ZKB-Bankrat Hans Kaufmann (svp, ZH), bemängelten, dass unter dem
neuen Regime die systemrelevanten Grossbanken aufgrund der ihnen möglicherweise
gewährten Eigenmittelrabatten weniger Eigenkapital halten müssten als die nicht
systemrelevanten Banken zweiter Kategorie (ZKB und Raiffeisen Gruppe).
Eigenmittelrabatte waren unter anderem für interne Risikomodelle vorgesehen, die
allerdings fast ausschliesslich von den Grossbanken unterhalten wurden. Eine Motion
der WAK-NR verlangte deshalb, dass die Eigenmittelanforderungen an systemrelevante
Banken und an die übrigen Banken in einem korrekten Verhältnis stehen müssten. Der
Bundesrat lehnte die Motion ab. Er argumentierte, dass die Eigenmittelrabatte, die den
systemrelevanten Banken möglicherweise gewährt würden, praktisch nicht dazu führen
könnten, dass diese weniger Eigenkapitel halten müssten als andere Banken. Der
Nationalrat folgte der bundesrätlichen und von der Ratslinken unterstützten
Argumentation jedoch nicht und nahm die Motion mit 114 zu 50 Stimmen an. 44

MOTION
DATUM: 18.09.2012
FABIO CANETG

Auch fünf Jahre nach der UBS-Rettung durch Bund und SNB war die
Eigenkapitalausstattung von Schweizer Banken Thema im Parlament. Die Kleine
Kammer beriet als Zweitrat eine Motion der WAK-NR, die 2012 vom Nationalrat
angenommen worden war. Das Begehren fordert den Bundesrat dazu auf, die
Eigenkapitalbestimmungen für Banken der Kategorien 2 bis 5 in einer Verordnung
festzulegen. Diese Kompetenz oblag zum Zeitpunkt der Beratungen der Finma.
Zusätzlich sollte das Verhältnis von Eigenkapital der Banken zweiter Kategorie

MOTION
DATUM: 19.06.2013
FABIO CANETG
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gegenüber den systemrelevanten Banken erster Kategorie in einem korrekten Verhältnis
stehen. Anlass zur Beunruhigung gab die theoretische Möglichkeit, dass eine Bank
erster Kategorie minimal 14% risikogewichtetes Eigenkapital halten musste (bei
Gewährung aller Rabatte durch die Finma) während Banken der zweiten Kategorie unter
Umständen verpflichtet waren, Eigenkapitalquoten bis 14.4% bereitzustellen. Nachdem
der Ständerat einen Satz strich, der maximal 13% risikogewichtetes Eigenkapital für
nicht-systemrelevante Banken forderte, und die Motion einstimmig durchwinkte (32 zu
0 Stimmen), stimmte der Nationalrat auch der veränderten Motion zu (127 zu 47
Stimmen), und zwar mit Unterstützung des Bundesrats und gegen den Willen der
Ratslinken. Das Begehren war am Jahresende im EFD hängig. 45

In Sachen Finanzstabilität im EFD pendent war zum Jahresende eine Motion der WAK-
NR. Das 2013 überwiesene Begehren hatte gefordert, die Eigenkapitalanforderungen
für nicht-systemrelevante Banken in einer gesonderten Verordnung festzulegen. Die
Anforderungen sollten zudem in einem „korrekten“ Verhältnis zu den
Eigenkapitalanforderungen für systemrelevante Banken stehen. 46

MOTION
DATUM: 31.12.2014
FABIO CANETG

Änderungen der Eigenmittelverordnung (ERV)
und der Bankenverordnung (BankV; 2012)

Banken

Im Nachgang zur globalen Finanzkrise und der Rettung der UBS durch den Staat im
Herbst 2008 hatte der Gesetzgeber 2011 die Grossbankregulierung („Too-big-to-fail“-
Vorlage) erarbeitet. Die damals verabschiedeten Änderungen des Bankengesetzes
hatten unter anderem vorgesehen, die zugehörigen Verordnungsentwürfe zur
erstmaligen Genehmigung dem Parlament vorzulegen. 2012 gelangte der Bundesrat mit
diesem Vorhaben an die Räte, wenn auch vorerst unter Ausschluss der
Liquiditätsverordnung. Zur Beurteilung standen die Änderungen der
Eigenmittelverordnung (ERV) und der Bankenverordnung (BankV). Formal betrachtet
besassen die Räte nur die Möglichkeit, die Verordnungen in ihrer Gesamtheit
anzunehmen oder abzulehnen, faktisch nahmen sie sich jedoch das Recht, auf die
Ausgestaltung der Detailregeln Einfluss zu nehmen. Vor allem die Bestimmungen zur
Höhe der Eigenkapitalanforderungen und zur Umsetzung und Aktivierung des
Notfallplans gaben erneut, nicht zuletzt auf vorparlamentarischer Ebene, zu
Diskussionen Anlass. Die bundesrätlichen Entwürfe wurden jedoch nicht mehr
substanziell angepasst. Konkretisiert wurde die Höhe der Eigenmittelanforderungen
und die Regelung, wonach diese sowohl auf Stufe Finanzgruppe (Konzernebene) als
auch auf Stufe Einzelinstitut gelten sollte. Der Bundesrat versicherte in dieser Hinsicht,
dass die Finma angehalten sei, auf Stufe Finanzgruppe Rabatte zu gewähren, so dass
diese nicht übermässig belastet würde. Erleichterungen waren im Zusammenhang mit
dem Grad der gruppeninternen (organisatorischen, rechtlichen und finanziellen)
Entflechtungen vorgesehen. Ebenfalls präzisiert wurde die Bestimmung, wonach der
gesetzlich vorgesehene Notfallplan (Plan zur Abspaltung systemrelevanter Funktionen)
im Krisenfall (anrechenbares, hartes Kernkapital unterschreitet 5% der
risikogewichteten Positionen) nicht automatisch ausgelöst werden musste. Bundesrat
und Parlament stimmten überein, dass die Auslösung des Notfallplans im Prinzip
vorgesehen sein sollte, die Finma jedoch davon absehen könne, wenn eine bessere
Alternative vorläge. In der Herbstsession nahmen sowohl der Ständerat einstimmig und
der Nationalrat mit 128 zu 40 Stimmen die Vorlage an. Paul Rechsteiner (sp, SG) zog
nach der Verabschiedung der neuen Grossbankenregeln eine „ernüchterte“ Bilanz. Die
Eigenkapitalvorschriften der neuen Regulierung gingen ihm zu wenig weit. Ähnlich
äusserte sich Thomas Minder (parteilos, SH), der monierte, dass das Ziel, wonach die
Schweizer Volkswirtschaft nie mehr durch die Grossbanken in Mitleidenschaft gezogen
werden sollte, nicht erreicht wurde. Deutlich positiver beurteilte Hannes Germann (svp,
SH) die Fortschritte. Er betonte, dass die Schweiz mit den beschlossenen Änderungen
eines der strengsten Regime punkto Eigenmittel hätte. Damit könne man gut leben.
Ruedi Noser (fdp, ZH) sah in der Verabschiedung der Vorlage ein klares Bekenntnis zum
internationalen Finanzplatz. Auch Markus Ritter (cvp, SG) zeigte sich „sehr erfreut“ über
die Ausgestaltung der Regelungen. 47
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Verordnung über die Liquidität der Banken
(2013)

Banken

Die Verordnung über die Liquidität der Banken, die ebenfalls im Nachgang zu den
Änderungen im Bankengesetz 2011 erarbeitet wurde und deren viertes Kapitel zur
Liquidität von Grossbanken vom Parlament genehmigt werden musste, kam Ende 2012
in die Räte. Die übrigen Kapitel machten qualitative Vorgaben zum
Liquiditätsmanagement aller Schweizer Banken und wurden auf Anfang 2013 durch den
Bundesrat in Kraft gesetzt. Quantitative Vorgaben verschob die Regierung im
Zusammenhang mit der Verzögerung in der internationalen Liquiditätsregulierung
(„Basel III“) auf später. Das genehmigungspflichtige Kapitel vier überführt die zwischen
der Finma und den Grossbanken getroffene Vereinbarung („Liquiditätsregime“) in
Verordnungstext. Die Räte berieten die Vorlage allerdings im Berichtsjahr nicht. 48

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 30.11.2012
FABIO CANETG

Zu keinen Diskussionen Anlass gab die Verordnung über die Liquidität der Banken, die
aufgrund der Änderungen im Bankengesetz von 2011 erstmalig dem Parlament zur
Genehmigung vorgelegt werden musste. Die Verordnung enthielt die zwischen Finma
und Grossbanken im Sommer 2011 getroffene Vereinbarung betreffend
Liquiditätshaltung. Sowohl der Nationalrat (mit 185 zu 0) als auch der Ständerat (30 zu 0)
stimmten der Verordnung einstimmig zu. Dadurch war die Grossbankenregulierung vom
Herbst 2011 formell abgeschlossen. 49

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 20.06.2013
FABIO CANETG

Abwicklung des SNB StabFund (2013)

Nationalbank

Die Abwicklung des SNB StabFund konnte eingeleitet werden, nachdem der StabFund
sein Darlehen bei der SNB im August 2013 vollständig getilgt und die UBS die
verbliebenen Aktiva im November vom StabFund zurückgekauft hatte. Deren Wert
wurde vertragsgemäss, nach Zuweisung der ersten Milliarde an die SNB, je zur Hälfte
aufgeteilt, was der Nationalbank einen Verkaufserlös von USD 3.8 Mrd. einbrachte. Über
die gesamte Laufzeit generierte das SNB-Darlehen zudem ein Zinseinkommen von rund
USD 1.6 Mrd. Die SNB liess verlauten, dass mit der Übergabe des StabFund an die UBS
ein «ausserordentliches und herausforderndes Unterfangen» zu einem guten Ende
habe geführt werden können. Mit der Abwicklung des Fonds wurde auch eine am
Jahresende formell nach wie vor beim EFD pendente Motion Graber (cvp, LU) hinfällig.
Das 2011 überwiesene Begehren hatte gefordert, die Möglichkeit zum Rückkauf der
StabFund-Aktiva durch die UBS von der Erfüllung von GPK-Empfehlungen abhängig zu
machen. 50

ANDERES
DATUM: 16.08.2013
FABIO CANETG

Expertenkommission untersucht
Wettbewerbsfähigkeit des Schweizer
Finanzplatzes (2013–2014)

Banken

Im Berichtsjahr setzte der Bundesrat erneut eine Expertenkommission ein, die sich mit
der Wettbewerbsfähigkeit des Schweizer Finanzplatzes beschäftigen sollte. Zum
Aufgabenbereich der Gruppe „Brunetti II“ gehörte im Speziellen auch die Erarbeitung
einer Strategie, die den Marktzugang im Ausland wahren und verbessern sollte. Die
Berufung der zweiten Gruppe unter Leitung von Wirtschaftsprofessor Aymo Brunetti
erfolgte, nachdem die parlamentarischen Räte mittels Motion Bischof (cvp, SO) und
Motion Amaudruz (svp, GE) Druck auf den Bundesrat gemacht hatten, die Gruppe
„Brunetti I“ (welche die Empfehlungen betreffend AIA erarbeitet und im Juni des
Berichtsjahres präsentiert hatte) mit Branchenvertretern zu ergänzen und/oder ein
neues Expertengremium unter Einschluss von Branchenvertretern ins Leben zu rufen.
Die beiden Motionen wurden im Frühjahr 2013 im Ständerat (Motion Bischof, 26 zu 15

MOTION
DATUM: 25.09.2013
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Stimmen bei 1 Enthaltung) und im Sommer im Nationalrat (Motion Amaudruz, 115 zu 70
Stimmen) gutgeheissen. Nur die SP, die GLP und die Grünen lehnten das Begehren
Amaudruz im Nationalrat ab. Der Bundesrat beschloss am 4.9. den Wünschen des
Parlaments zu entsprechen und ernannte im Oktober die Mitglieder der Gruppe
„Brunetti II“. Diese kamen sowohl aus der Verwaltung, der Wissenschaft, der SNB sowie
aus Banken und Versicherungen. Unabhängige Vermögensverwalter und Treuhänder
wurden nicht berücksichtigt, was im Vorfeld der Ernennungen (25.9.) den Nationalrat
(im Speziellen: CVP, SVP, FDP und GLP) dazu veranlasste, die Motion Bischof (cvp, SO)
entsprechend anzupassen. Diese passierte die Grosse Kammer darauf mit 118 zu 68
Stimmen. Der Ständerat verwies in der Wintersession darauf, dass das in der
Zwischenzeit vom Bundesrat ernannte Gremium weitere Expert/innen (beispielsweise
Vermögensverwalter und Treuhänder) zuziehen könne, weshalb er sowohl die
veränderte Motion Bischof (cvp, SO) als auch die Motion Amaudruz (svp, GE) ohne
Gegenantrag ablehnte. Der Schlussbericht der Gruppe „Brunetti II“ wurde per Ende
2014 erwartet. 51

Im Dezember 2014 präsentierte die Expertengruppe „Brunetti II“ ihren Schlussbericht
zur Weiterentwicklung der Finanzmarktstrategie. In Sachen Aussenbeziehungen regte
die Gruppe Sondierungsgespräche mit der EU betreffend Machbarkeit eines
Finanzdienstleistungsabkommens an. Gleichzeitig sollte die Frage des Marktzugangs für
Schweizer Finanzinstitute erörtert werden. Entsprechende Empfehlungen sprachen die
Expertinnen und Experten schon im Frühjahr 2014 aus. Nach Medienberichten
beantragten Eveline Widmer-Schlumpf und Didier Burkhalter dem Gesamtbundesrat
aber erst im Dezember, Sondierungsgespräche mit der EU in Sachen
Finanzdienstleistungsabkommen zu suchen. Ein weiterer Fokus des Schlussberichts lag
auf der steuerlichen Wettbewerbsfähigkeit des Schweizer Finanzplatzes. Konkret
empfahl die Gruppe die Umstellung der Verrechnungssteuer auf das Zahlstellenprinzip.
Eine entsprechende Vorlage schickte die Landesregierung ebenfalls im Dezember 2014
in die Vernehmlassung. Zu guter Letzt äusserte sich der Bericht auch zur
Finanzstabilität. Im Speziellen regten die Expertinnen und Experten eine Überprüfung
der Systemobergrenze in der Einlagesicherung für Bankeinlagen an. Ebenfalls
prüfenswert erachtete das Gremium eine Vorfinanzierung der Einlagesicherung. Am
meisten Aufsehen erregten jedoch die Empfehlungen im Zusammenhang mit den
Kapitalanforderungen für (Gross-)Banken. Die Schweiz solle gemäss Schlussbericht zu
den Ländern mit „international führenden“ Eigenkapitalerfordernissen gehören.
Mehrheitlich wurde diese Empfehlung als Aufforderung zur Verschärfung der
(ungewichteten) Eigenkapitalerfordernisse interpretiert, kannten doch andere wichtige
Finanzplätze (beispielsweise die USA und das Vereinigte Königreich) strengere
Eigenkapitalanforderungen. Gleichzeitig mit der Kenntnisnahme des Schlussberichts
der Expertengruppe entschied der Bundesrat, einen „Beirat Zukunft Finanzplatz“
einzusetzen. Dieser sollte erneut durch Professor Aymo Brunetti präsidiert werden und
losgelöst vom Tagesgeschäft mit allen massgeblichen Akteuren der Finanzbranche
Fragen zur Finanzmarktstrategie erörtern und dem Bundesrat gegebenenfalls
Empfehlungen unterbreiten. 52

ANDERES
DATUM: 05.12.2014
FABIO CANETG

Eigenkapitalquote von mindestens 10% der
nichtrisikogewichteten Aktiven (Mo. 13.3744)

Banken

Obwohl noch nicht im Parlament behandelt, entbrannte ob einer Motion Leutenegger
Oberholzer (sp, BL) eine intensive vorparlamentarische Diskussion. Das Begehren
forderte für Banken eine Eigenkapitalquote von mindestens 10% der
nichtrisikogewichteten Aktiven, also eine deutliche Verschärfung der damals gültigen
Regeln. Am 30. Oktober publizierte der Bundesrat seine Stellungnahme, in der er
festhielt, dass er 2015 ohnehin zur Überprüfung der Auswirkungen der „Too-big-to-fail“
Massnahmen verpflichtet sei. Eine selektive Anpassung der erst 2011 erlassenen
Regelungen erachtete er deshalb als verfrüht. Zudem äusserte er sich gegenüber der
geforderten Eigenmittelhöhe kritisch. Eine ungewichtete Eigenkapitalquote von 10%
würde allein die beiden Grossbanken (UBS und CS) zu einer „massiven“
Kapitalaufstockung von mindestens CHF 150 Mia. zwingen, schrieb die Landesregierung.
Drei Tage nach dieser Stellungnahme erklärte Finanzministerin Widmer-Schlumpf
jedoch öffentlich: „Wir müssen uns Gedanken darüber machen, ob wir die
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Eigenkapitalbasis nicht weiter verstärken müssen (...). Derzeit spricht man von 6 bis 10
Prozent [ungewichteter Eigenkapitalquote, die Red.]“. Tatsächlich vertraten mehrere
namhafte Ökonomen die Haltung, dass die Eigenmittelbestimmungen verschärft werden
sollten. Bürgerliche Politiker/innen kritisierten Widmer-Schlumpfs Äusserungen (die
mitunter zu starken Kursrückschlägen bei UBS- und CS-Aktien führten) scharf. Am
Jahresende war nicht klar, ob die Politik einer erneuten Verschärfung der
Eigenmittelbestimmungen zustimmen würde. Die Motion Leutenegger Oberholzer (sp,
BL) wird voraussichtlich 2014 von den Räten behandelt. 53

Ihren Schatten voraus warfen im Berichtsjahr 2014 zwei Motionen aus den Reihen der
SP und der SVP. Beide forderten, die Eigenkapitalanforderungen für systemrelevante
Banken zu erhöhen. Konkret schwebte den Genossen eine ungewichtete
Eigenkapitalquote von mindestens 10 Prozent vor, während die Motion der SVP-Fraktion
eine Höhe von 6 Prozent für systemrelevante Institute vorschlug. Beide Geschäfte
wurden, obwohl sie bis zum Jahresende 2014 nicht in den Räten behandelt wurden,
verschiedentlich von den Medien aufgegriffen, im Speziellen im Zusammenhang mit der
Publikation des Expertenberichts der Gruppe „Brunetti II“ zur Finanzmarktstrategie
(siehe unten, Finanzplatz und Bankgeheimnis). 54

MOTION
DATUM: 06.12.2014
FABIO CANETG

Die Motion Leutenegger Oberholzer (sp, BL), welche für systemrelevante Banken eine
Eigenkapitalquote von mindestens 10 Prozent der nichtrisikogewichteten Aktiven
forderte, war in der Herbstsession 2015 Verhandlungsgegenstand im Nationalrat. Die
Beratung erfolgte zusammen mit zwei weiteren Motionen der SP- (Mo. 13.3743) und der
SVP-Fraktion (Mo. 13.3740), welche beide mit den Forderungen nach einem
Trennbankensystem ebenfalls die «Too-big-to-fail»-Problematik tangierten.
Leutenegger-Oberholzer stützte sich auf internationale wissenschaftliche Literatur und
erachtete sowohl die gegenwärtige Eigenkapitalquote von 3.2 Prozent als auch die von
der SVP bevorzugte Quote von 6 Prozent als ungenügend. Obschon die Motionärin
hervorhob, dass sie eine ungewichtete Kapitalquote von 10 Prozent der Aktiven
weiterhin als notwendig und erstrebenswert erachte, zog sie die Motion mit der
Begründung zurück, dass sie durch diesen taktischen Rückzug negative Signale  in
dieser Debatte durch einen ablehnenden Entscheid verhindern wolle. 55

MOTION
DATUM: 24.09.2015
CATALINA SCHMID

Zürcher Kantonalbank (ZKB) zählt neu als
systemrelevante Bank (2013)

Nationalbank

Im Zusammenhang mit der Grossbankenregulierung verfügte die SNB im Berichtsjahr,
dass neben der UBS und der CS auch die Zürcher Kantonalbank (ZKB) zu den
systemrelevanten Banken gezählt werden musste. Dadurch wurde die ZKB ab dem 1.
November zum Einhalten strengerer Eigenmittel- und Liquiditätsbestimmungen sowie
zur Erarbeitung eines Notfallplans verpflichtet. Der Verweis auf die Staatsgarantie war
dabei nicht genügend, weshalb sich die Frage stellte, wie allfällig systemrelevante
Funktionen abgespaltet werden könnten. Die Bank unterhielt gemäss Medienberichten
über 98% des Kredit- und Einlagegeschäfts mit Privat- und Firmenkunden im Inland.
Dadurch schienen ein Abtrennen des systemrelevanten Inlandgeschäfts und die
Auslagerung dieser Teile in eine „Brückenbank“ wenig praktikabel. In den Medien wurde
spekuliert, dass bald auch die Raiffeisen Gruppen mit ihrem grossen
Hypothekargeschäft und die Postfinance aufgrund ihrer dominanten Stellung im
Schweizer Zahlungsverkehr als systemrelevant gelten könnten. Bis zum Jahresende
wurde diesbezüglich von der SNB jedoch nichts verfügt. 56
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SNB: Berichtsjahr 2013

Nationalbank

Nicht nur aufgrund der klassischen Geldpolitik und der Regulierung des
Immobilienmarkts, sondern auch im Zusammenhang mit der Grossbankenrettung von
2008 und der Grossbankenregulierung von 2011 stand die SNB im Berichtsjahr im Fokus
der Politik. Zum einen konnte sie den SNB StabFund ohne Verlust abwickeln und so die
UBS-Rettung zu einem Abschluss bringen, zum anderen bezeichnete sie mit der
Zürcher Kantonalbank (ZKB) ein weiteres Bankinstitut als systemrelevant und
verpflichtete diese dadurch zur Einhaltung von schärferen Regulierungen.

ANDERES
DATUM: 11.11.2013
FABIO CANETG

Aufspaltung von Grossbanken (Mo. 11.3845;
Mo. 11.3857)

Banken

Nachdem der Nationalrat bereits 2013 zwei Motionen von SVP und Grünen zur
Aufspaltung von Grossbanken angenommen hatte, kamen die beiden Begehren 2014 in
die Kleine Kammer. Die Motion Baader (svp, BL) forderte etwas konkreter, dass das
Investmentbanking der Grossbanken von den für die Schweiz systemrelevanten
Funktionen zu trennen sei, während die Motion Schelbert (gp, LU) lediglich die nötigen
Schritte forderte, ein funktionales und territoriales Trennbankensystem einzuführen.
Der Bundesrat lehnte beide Begehren ab. Er verwies mitunter auf den Bericht der
Expertenkommission zur Grossbankenregulierung von 2010: Die Expertinnen und
Experten hatten damals ein Trennbankensystem wegen der Konzernhaftung als nicht
zielführend abgelehnt. Zudem erachtete die Landesregierung den 2011 eingeschlagenen
Weg der Grossbankenregulierung als ausreichend. Diese Meinung vertrat auch die
Mehrheit der ständerätlichen Wirtschafts- und Abgabekommission (WAK-SR), weshalb
sie dem Rat ebenfalls, wenn auch knapp mit 7 zu 6 Stimmen, Ablehnung beantragte.
Gleichzeitig mit der Beratung der beiden Motionen nahm die WAK-SR ein
Kommissionspostulat an (siehe unten), das vom Bundesrat, ähnlich dem 2013
überwiesenen Postulat Leutenegger Oberholzer (sp, BL) – dessen Bericht  im Rahmen
des Evaluationsberichts zur Grossbankenregulierung per Frühjahr 2015 erwartet wurde
– einen Bericht zum Trennbankensystem verlangte. Weil im Ratsplenum kein
Gegenantrag zum Kommissionspostulat vorlag, war bei den Beratungen der zwei
Motionen klar, dass das Postulat überwiesen werden würde, weshalb sich die
Polparteien für eine Sistierung der Motionen aussprachen. Es wäre unklug, vor dem zu
erwartenden Bericht bezüglich Trennbankensystem (der gebündelt mit der Evaluation
zur Grossbankenregulierung vorgelegt werden sollte) über die beiden Motionen zu
entscheiden, so die Begründung. Das Argument der Gegner einer Sistierung, wonach
durch eine Ablehnung der Motionen Rechtssicherheit geschaffen werden könnte,
liessen die Polparteien nicht gelten. Im Rahmen von weiteren, bis Ende 2014 im
Nationalrat (Erstrat) noch nicht behandelten Vorstössen zum Thema Aufspaltung von
Grossbanken wäre eine erneute Diskussion um ein Trennbankensystem sowieso nicht
zu vermeiden. Die Mehrheit im Plenum liess sich von dieser Argumentation nicht
überzeugen und lehnte den Sistierungsantrag mit 24 zu 16 Stimmen ab. Noch etwas
deutlicher (mit 25 zu 12 Stimmen) entschieden die Kantonsvertreter und
Kantonsvertreterinnen darauf, die beiden Motionen abzulehnen. 57
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Massnahmen im Bereich Trennbankensystem
(Po. 14.3002)

Banken

Das Kommissionspostulat, das Informationen bezüglich möglicher Massnahmen im
Bereich Trennbankensystem forderte, wurde im Rahmen der Beratungen zu den
Motionen Schelbert (gp, LU) und Baader (svp, BL) (siehe hier) erwartungsgemäss ohne
Gegenantrag überwiesen. Der entsprechende Bericht wurde für Frühjahr 2015 als
Bestandteil des Evaluationsberichts zur Grossbankenregulierung (dessen Erarbeitung
auf eine Bestimmung im 2011 überarbeiteten Bankengesetz zurückging) erwartet. 58

POSTULAT
DATUM: 12.03.2014
FABIO CANETG

La chambre des cantons a adopté le classement du postulat suite au rapport  "Too big
to fail" (TBTF). 59

POSTULAT
DATUM: 13.06.2016
GUILLAUME ZUMOFEN

Postfinance wird ebenfalls als systemrelevant
eingestuft (2015)

Banken

Per 1. September 2015 wurde die Postfinance als fünftes Bankinstitut (nach UBS, CS,
ZKB, Raiffeisen) von der SNB als systemrelevant eingestuft. Begründet wurde dieser
Schritt mit der derart starken Stellung der Postfinance im Einlagengeschäft und im
Zahlungsverkehr, dass im Falle eines Konkurses der Postfinance grosse
volkswirtschaftliche Schäden entstehen würden. Als Folge ihrer Systemrelevanz muss
die Postfinance strengere Vorgaben erfüllen, etwa im Bereich des Eigenkapitals. 60

GESELLSCHAFTLICHE DEBATTE
DATUM: 01.09.2015
NICO DÜRRENMATT

SVP fordert Trennbankensystem (Mo.
13.3740)

Makroprudenzielle Regulierung

In der Herbstsession war die „Too big to fail”-Problematik auch
Verhandlungsgegenstand im Nationalrat. Drei bereits im Jahr 2013 eingereichte
Motionen nahmen sich des Themas an. Die SVP-Fraktion forderte in ihrem Begehren die
Schaffung eines Trennbankensystems, also die Abtrennung und separate
Weiterführung des Eigenhandels von den übrigen Geschäften der Bank, und die
Erhöhung der Leverage Ratio, der nicht risikogewichteten Eigenkapitalquote, auf 6%.
Auch die SP brachte mit zwei Motionen diese Anliegen in den parlamentarischen
Prozess ein. 
Der Bundesrat hatte sich gegenüber dem Vorstoss der SVP in seiner Stellungnahme
ablehnend gezeigt und ihn dem Parlament zur Ablehnung empfohlen. Er hatte dabei auf
die 2011 ergriffenen Massnahmen verwiesen, die den Banken verschärfte
Anforderungen im Bereich Eigenmittel und Organisationsstruktur auferlegt hatten. Im
Zuge dieser Debatte sei auch über die Einführung eines Trennbankensystems diskutiert,
ein solches aufgrund mangelnder Zielführung jedoch nicht umgesetzt worden. Zudem
hatte die Regierung dafür plädiert, den im Frühling 2015 erscheinenden
Evaluationsbericht zur „Too big to fail“-Vorlage abzuwarten und auf ein "vorschnelles"
Vorgehen zu verzichten. Die SVP-Fraktion und ihr Sprecher Aeschi (ZG) beharrten in der
Ratsdebatte auf ihrer Forderung nach einem Trennbankensystem und einer Leverage
Ratio von 6%. Strengere Vorgaben in diesem Bereich erhöhten die Sicherheit des
Bankensystems und damit der gesamten Volkswirtschaft. Eine Leverage Ratio von 10%
hingegen, wie von der SP gefordert, verursachte gemäss der Volkspartei den Banken
unverhältnismässig hohe Kosten und sei deshalb zu streng.
Gegen den Willen von Bundesrat und den Mitteparteien wurde der Vorstoss mit 94 zu
64 Stimmen angenommen. Damit konnte sich eine unheilige Allianz aus SVP und SP im
Nationalrat durchsetzen. 61
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Im Ständerat erfolgte die Beratung einer Motion der SVP-Fraktion, die die Schaffung
eines Trennbankensystems forderte, zeitgleich mit einem Vorstoss der
sozialdemokratischen Fraktion, der das gleiche Anliegen zum Inhalt hatte. Wie
Ständerat Schmid (fdp, GR), Sprecher der zuständigen WAK-SR, zu Beginn der Debatte
erläuterte, erachtete die Kommission den eingeschlagenen Weg der Bekämpfung des
"too-big-to-fail"-Problems, der auf höhere Eigenkapitalquoten, strengere
Liquiditätsvorschriften und auf durch die Banken zu erstellende Notfallpläne setzte,
jedoch auf harte organisatorische Massnahmen wie beispielsweise ein Verbot gewisser
Geschäftsfelder verzichtete, als richtig. Die Schaffung eines Trennbankensystems würde
dieser Vorgehensweise jedoch zuwiderlaufen, weshalb die Kommission den Vorstoss
zur Ablehnung empfahl. Betreffend der Forderung nach einer Leverage Ratio von 6%
rief der Kommissionssprecher in Erinnerung, dass diese im Rahmen der neuen "too-
big-to-fail"-Gesetzgebung bereits weitgehend umgesetzt sei. Sogar Ständerat Levrat
(sp, FR), von dessen Fraktion eine der zur Debatte stehenden Motionen eingereicht
worden war, gestand ein, dass die Forderung nach einem Trennbankensystem nicht
mehr zeitgemäss war und keinen Beitrag zur Lösung des "too-big-to-fail"-Problems
leisten konnte. Einzig Ständerat Minder (parteilos, SH) versuchte, seine Kollegen von der
Notwendigkeit der vorliegenden Motionen zu überzeugen, indem er diverse Skandale
und Verfehlungen aufzählte, in die sich UBS und CS in den letzten Jahren verstrickt
hatten und die gemäss Minder aufzeigten, dass diese Grossbanken zu gross seien, "um
seriös überwacht und kontrolliert zu sein". Die kleine Kammer liess sich von dieser
Argumentation jedoch nicht überzeugen, folgte dem Bundesrat und seiner
vorberatenden Kommission und sprach sich mit 28 zu 6 Stimmen bei 7 Enthaltungen
dafür aus, die beiden Motionen abzulehnen. 62

MOTION
DATUM: 13.06.2016
NICO DÜRRENMATT

SP fordert Trennbankensystem (Mo. 13.3743)

Makroprudenzielle Regulierung

In der Herbstsession war die „Too big to fail”-Problematik auch
Verhandlungsgegenstand im Nationalrat. Drei bereits im Jahr 2013 eingereichte
Motionen nahmen sich des Themas an. Ins gleiche Horn wie eine von der SVP-Fraktion
eingereichte Motion stiess auch die SP mit ihren zwei Motionen, die zum einen
ebenfalls ein Trennbankensystem und zum anderen eine Erhöhung der Leverage Ratio
auf 10% (Mo. 13.3744) verlangten. Der Bundesrat hatte sich gegenüber diesen
Vorstössen in seiner Stellungnahme ablehnend gezeigt und sie dem Parlament zur
Ablehnung empfohlen. Er hatte dabei auf die 2011 ergriffenen Massnahmen verwiesen,
die den Banken verschärfte Anforderungen im Bereich Eigenmittel und
Organisationsstruktur auferlegt hatten. Im Zuge dieser Debatte sei auch über die
Einführung eines Trennbankensystems diskutiert, aufgrund mangelnder Zielführung
jedoch nicht umgesetzt worden. Zudem hatte die Regierung dafür plädiert, den im
Frühling 2015 erscheinenden Evaluationsbericht zur „Too big to fail“-Vorlage
abzuwarten und auf ein vorschnelles Vorgehen zu verzichten.
Die Sozialdemokraten erachteten zwar eine ungewichtete Kapitalquote von 10% der
Aktiven weiterhin als langfristig erstrebenswert, insbesondere mit Blick auf den
unterdessen erschienenen Evaluationsbericht, der die bisher getroffenen Massnahmen
als nicht ausreichend taxierte. „Weil ich keine negativen Signale durch einen negativen
Entscheid von heute haben will“ (Leutenegger Oberholzer, (BL)) zog die Sprecherin der
SP-Fraktion die Motion, mit welcher sie eine solche Leverage Ratio gefordert hatte, aus
taktischen Gründen zurück. Somit kam nur noch das ein Trennbankensystem fordernde
Geschäft zur Abstimmung. Eine unheilige Allianz, bestehend aus dem linksgrünen Lager
und der SVP, verhalf diesem Geschäft gegen den Willen der Mitte und des Bundesrats
mit 93 zu 65 Stimmen zum Durchbruch. 63

MOTION
DATUM: 24.09.2015
NICO DÜRRENMATT

Im Ständerat erfolgte die Beratung einer Motion der SP-Fraktion, die die Schaffung
eines Trennbankensystems forderte, zeitgleich mit einem Vorstoss der SVP-Fraktion,
der das gleiche Anliegen zum Inhalt hatte. Wie Ständerat Schmid (fdp, GR), Sprecher der
zuständigen WAK-SR, zu Beginn der Debatte erläuterte, erachtete die Kommission den
eingeschlagenen Weg zur Bekämpfung des „too-big-to-fail"-Problems, der auf höhere
Eigenkapitalquoten, strengere Liquiditätsvorschriften und auf durch die Banken zu
erstellende Notfallpläne setzte, jedoch auf harte organisatorische Massnahmen wie
beispielsweise ein Verbot gewisser Geschäftsfelder verzichtete, als richtig. Die
Schaffung eines Trennbankensystems würde dieser Vorgehensweise jedoch
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zuwiderlaufen, weshalb die Kommission den Vorstoss zur Ablehnung empfahl.
Betreffend der Forderung nach einer Leverage Ratio von 6% rief der
Kommissionssprecher in Erinnerung, dass diese im Rahmen der neuen „too-big-to-
fail"-Gesetzgebung bereits weitgehend umgesetzt sei. Sogar Ständerat Levrat (sp, FR),
von dessen eigener Fraktion eine der zur Debatte stehenden Motionen eingereicht
worden war, gestand ein, dass die Forderung nach einem Trennbankensystem nicht
mehr zeitgemäss sei und keinen Beitrag zur Lösung des „too-big-to-fail"-Problems
leisten könne. Einzig Ständerat Minder (parteilos, SH) versuchte, seine Kollegen von der
Notwendigkeit der vorliegenden Motionen zu überzeugen, indem er diverse Skandale
und Verfehlungen aufzählte, in die sich UBS und CS in den letzten Jahren verstrickt
hatten, und die gemäss Minder aufzeigten, dass diese Grossbanken zu gross seien, „um
seriös überwacht und kontrolliert zu sein". Die kleine Kammer liess sich von dieser
Argumentation jedoch nicht überzeugen, folgte dem Bundesrat und ihrer
vorberatenden Kommission und sprach sich mit 28 zu 6 Stimmen bei 7 Enthaltungen
dafür aus, die beiden Motionen abzulehnen. 64

„Too-big-to-fail“-Bericht und daraufhin
beschlossene Massnahmen (2015)

Makroprudenzielle Regulierung

Im Februar 2015 legte der Bundesrat seinen „Too-big-to-fail“-Bericht vor. Zum einen
kam er damit einer aus Artikel 52 des Bankengesetzes erwachsenden Verpflichtung
nach, wonach die 2011 beschlossenen Massnahmen im Zusammenhang mit der „Too-
big-to-fail“-Problematik bis spätestens im März 2015 auszuwerten und im
internationalen Kontext zu vergleichen waren. Zum anderen griff der vorgelegte Bericht
die Anliegen zweier hängiger Postulate (Postulat WAK-SR, Postulat SP-Fraktion) auf. 
Laut dem Bericht hat der Vergleich der eidgenössischen Regelungen mit den Vorgaben
anderer Staaten ergeben, dass die Schweiz stark auf prudenzielle Instrumente und
dabei insbesondere auf eine hohe risikogewichtete Eigenkapitalquote setze. Wie
andere Länder ergreife auch die Schweiz zudem Massnahmen, um Banken durch eine
verbesserte Organisationsstruktur krisenresistenter zu machen. Während andere
Staaten detaillierte Vorgaben machten und, beispielsweise besonders risikoreiche
Aktivitäten verbieten, überlasse die Schweiz das Treffen von konkreten Massnahmen
den einzelnen Banken und gebe lediglich die Rahmenbedingungen vor. Der Bericht wies
zudem darauf hin, dass das „Too-big-to-fail“-Problem in der Schweiz ein besonders
Triftiges sei, da der Bankensektor im Verhältnis zum Bruttoinlandprodukt eine
besonders gewichtige Rolle spiele. Grundsätzlich wurde dem schweizerischen
Vorgehen jedoch ein gutes Zeugnis ausgestellt, eine Neuausrichtung der
Regulierungsbemühungen ist laut den Autoren nicht notwendig. In diesem
Zusammenhang wurde auch von der Bildung sogenannter Trennbankensysteme, wie sie
in im Postulat der SP-Fraktion angeregt worden waren, abgeraten. Zum einen
verzichteten auch die anderen Länder auf das Errichten konsequenter
Trennbankensysteme; zum anderen sei die dafür notwendige Unterscheidung von
risikoarmen und -reichen Geschäftsbereichen nicht einfach. 
Der Bericht enthielt auch eine Einschätzung darüber, wie weit die getroffenen
Massnahmen bereits umgesetzt wurden. Die Situation betreffend Eigenmittel der
Banken sei bis anhin zufriedenstellend. Sowohl risikogewichtete als auch nicht
gewichtete Quoten lagen zum Zeitpunkt über den Mindestanforderungen. Damit sollte
es den Finanzinstituten gelingen, die bis 2019 vollständig erhöhten
Eigenkapitalvorschriften zu erfüllen. Hinsichtlich organisatorischer Massnahmen, die
auf verbesserte Liquidierbarkeit und Sanierung der Banken in einem Krisenfall
abzielten, bestand hingegen noch Handlungsbedarf. Laut dem Bericht wäre die
Möglichkeit einer geordneten Abwicklung einer Bank im Krisenfall noch nicht gegeben. 
Des Weiteren kamen die Verfasser des Berichts zum Schluss, dass auch die vollständige
Umsetzung aller bis anhin verabschiedeten Massnahmen nicht ausreiche, um das „Too-
big-to-fail“-Problem in der Schweiz zu beheben. Um dies zu ändern, gab die
Expertengruppe zur Weiterentwicklung der Finanzmarktstrategie in ihrem
Schlussbericht diverse Empfehlungen ab: Im Bereich der Eigenmittel galt es laut diesem
Bericht erstens, die Risikoberechnungsmethoden, die die Banken für die Festlegung
ihrer risikogewichteten Eigenkapitalquote verwenden, zu überprüfen und allenfalls
Anpassungen vorzunehmen. Zweitens seien die quantitativen
Eigenkapitalanforderungen dergestalt anzupassen, dass die Schweiz in dieser Beziehung
international eine führende Rolle übernehmen könne. Drittens rieten die Experten, die
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Bedingungen an das Eigenkapital bezüglich seiner Qualität zu verschärfen, damit die
schweizerischen Vorgaben direkt mit den international geltenden Basel-III-Standards
vergleichbar würden. Hinsichtlich organisatorischer Massnahmen wurde die
Empfehlung ausgesprochen, einen fixen Zeitpunkt festzulegen, bis wann
systemrelevante Banken einen Notfallplan umsetzen müssen. Zudem wurde auf die
Wichtigkeit von Rechtssicherheit und -durchsetzungsfähigkeit im Falle einer Krise
hingewiesen. Der Bericht spricht sich sodann auch für die bereits beschlossene
regelmässige Überprüfung der Wirksamkeit der getroffenen „Too-big-to-fail“-
Instrumente aus. 
Im Oktober 2015 gab der Bundesrat bekannt, wie er die „Too-big-to-fail“-Regeln
ausgestalten wolle. Dabei wurde ersichtlich, dass er die von der Expertengruppe zur
Weiterentwicklung der Finanzmarktstrategie ausgesprochenen Empfehlungen
grösstenteils berücksichtigte. Das Kernelement der ab 2019 geltenden Vorgaben stellten
dabei die neuen Eigenmittelanforderungen dar: Alle systemrelevanten Bankinstitute
werden dazu verpflichtet, 4,5% der ungewichteten Aktiven (Leverage Ratio) und 12,9%
der gewichteten Aktiven als Eigenmittel zu halten. Für die Grossbanken UBS und CS
gelten aufgrund der progressiven Bemessungsgrundlage mit 5% für die Leverage Ratio
und 14,3% für die gewichteten Aktiven höhere Zielwerte. Diese Eigenmittel dürfen zu
höchstens 1,5% im Falle der Leverage Ratio und zu maximal 3,29% bezüglich
gewichteter Aktiven in Form von wandelbaren Anleihen (Fremdkapital, das mit Eintreten
eines vertraglich festgehaltenen Ereignisses in Eigenkapital umgewandelt wird),
vorliegen. Der Rest muss aus hartem Eigenkapital, zusammengesetzt aus einbezahltem
Gesellschaftskapital und zurückbehaltenen Gewinnen, bestehen. Bei diesen
Anforderungen handelt es sich um sogenannte „going-concern“-Anforderungen, die
dazu dienen sollen, dass eine Bank über genügend Kapital verfügt, um ihre Geschäfte
auch in Krisenzeiten weiterführen zu können. Als Ergänzung dazu legte der Bundesrat
„Gone-concern“-Vorgaben fest. Deren Ziel ist es, Banken dazu zu verpflichten,
ausreichend Kapital zu halten, um eine allfällige Sanierung und Abwicklung eines Teils
des Geschäfts ohne Staatshilfe finanzieren zu können. Auch diese Anforderungen legte
der Bundesrat auf einer Höhe von 5% für die risikoungewichteten Aktiven und auf
14,3% für gewichtete Aktiven an. Dieses Kapital soll in Form von „Bail-in“-Instrumenten
(Anleihen, die auf Anordnung der Finanzmarktaufsicht in Eigenkapital umgewandelt
werden), aufgenommen werden. Zudem seien erleichterte „Gone-concern“-
Anforderungen möglich, sofern eine Bank zeigen könne, dass sie über eine global
vereinfachte Abwicklungsfähigkeit verfüge. „Gone-concern“-Anforderungen sollen
ausschliesslich für international tätige systemrelevante Banken gelten; die
Notwendigkeit von „Gone-concern“-Anforderungen für national tätige systemrelevante
Geldhäuser will der Bundesrat bis spätestens im Februar 2017 prüfen. Zudem legte der
Bundesrat, wie vom Expertengremium gefordert, einen Zeitpunkt für das Bereithalten
der Notfallpläne fest: Diese müssen bis 2019 umgesetzt sein. 65

Die Bankenbranche zeigte sich in einer Stellungnahme Mitte Februar 2016 mit den
Plänen des Bundesrates zur Verschärfung der Eigenkapitalanforderungen nicht
zufrieden. Als stossend und korrekturbedürftig wurde erstens die definierte
Mindestschwelle von 3,75% Wandlungskapital für den Krisenfall (gone-concern)
kritisiert; zweitens wurde die Regel der sogenannten doppelten Progression, wonach
die Eigenkapitalanforderungen ab einer Bilanzsumme von CHF 1'050 Mrd.
überproportional stark ansteigen, als Wachstumsverbot ausgelegt und entsprechend
bekämpft; drittens forderten die Grossbanken CS und UBS, dass ihre Schweizer
Gesellschaften die Eigenkapitalanforderungen auf Basis der Bilanzsumme der Schweizer
Gesellschaften und nicht anhand der Basis der Gesamtbank berechnen können. 
Dass diese auf den ersten Blick nicht bedeutenden Details für die Banken sehr wohl von
Wichtigkeit sind, belegen folgende Zahlen: Je nach Ausgestaltung der oben genannten
Punkte variieren die Eigenkapitalanforderugen für die Grossbanken UBS und CS um
rund CHF 5 Mrd. Bei veranschlagten Kosten für Eigenkapital von 10% resultieren somit,
je nachdem, in welche Richtung sich die Vorgaben bewegen, zusätzliche Aufwände von
jährlich bis zu CHF 500 Mio. 66
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Mitte Mai 2016 verabschiedete der Bundesrat die im November des Vorjahres auf Basis
eines Expertenberichts beschlossenen Änderungen der "too-big-to-fail"-
Bestimmungen und setzte sie auf Anfang Juli 2016 in Kraft. Die Landesregierung
verblieb dabei im Wesentlichen bei den bereits im November 2015 präsentierten
Neuerungen. Sie kam in ihrer finalen Verordnung den betroffenen Banken nur insofern
entgegen, als dass sie darin auf die sogenannte "doppelte Progression", gemäss welcher
ab einer Bilanzsumme von 1'050 Mrd. CHF die zusätzlich zu haltenden Eigenkapitalsätze
jeweils doppelt so stark angestiegen wären als unter dieser Limite, verzichtete und
stattdessen die "einfache Progression" (konstante Zunahme des zusätzlich zu haltenden
Eigenkapitals mit wachsender Bilanzsumme) in die Verordnung aufnahm. Weiter soll es
den betroffenen Banken erlaubt sein, Wandlungsanleihen auch unter ausländischem
Recht aufzunehmen, sofern die Umwandlung dieser Anleihen in Eigenkapital im
Krisenfall trotzdem gewährleistet ist. Keinen Eingang in die Verordnung fand hingegen
die Forderung der Banken, die Eigenkapitalanforderungen auf Basis der Grösse des
Inlandgeschäfts anstatt anhand der Grösse der Gesamtbank zu definieren.  
Mit der vorgenommenen Verordnungsänderung erfüllte der Bundesrat gleichzeitig die
Motion 12.3656, die gefordert hatte, die Eigenkapitalanforderungen an systemrelevante
und nicht-systemrelevante Banken so auszugestalten, dass daraus keine
Wettbewerbsverzerrungen erwachsen. 67

VERORDNUNG / EINFACHER
BUNDESBESCHLUSS
DATUM: 11.05.2016
NICO DÜRRENMATT

Aufhebung des Verbots der Kredit- und
Hypothekenvergabe gegen die Postfinance
(Mo. 15.3892)

Banken

Der Postfinance, eine Tochtergesellschaft der Schweizerischen Post, sollte es gemäss
einer Motion von Ständerat Zanetti (sp, SO) erlaubt werden, Kredite und Hypotheken zu
vergeben - so wie anderen Bankinstituten. Zur Begründung seines Vorstosses nahm der
Motionär Bezug auf einen Bericht des Bundesrates von 2009, in dem die Absicht
geäussert worden war, sowohl Vorteile, von der die Post profitierte, als auch Nachteile
zu Lasten der Schweizerischen Post zu beseitigen und so "gleich lange Spiesse zu
schaffen". Zanetti war der Ansicht, dass das Verbot der Kredit- und
Hypothekenvergabe gegen die Postfinance diesem Grundsatz widerspreche, indem es
dem Unternehmen zahlreiche Wettbewerbsnachteile gegenüber anderen
Bankinstituten auferlege. So sei die Postfinance aufgrund des Verbots, Kredite zu
vergeben, vermehrt gezwungen, Geld bei der Nationalbank zu hinterlegen, was im
gegenwärtigen Negativzinsumfeld mit hohen Kosten verbunden sei. Zudem werde das
Unternehmen dazu gedrängt, mehr ausländische Anlagen zu tätigen, was zum einen das
Risiko erhöhe und zum anderen aus gesamtwirtschaftlicher Perspektive nicht sinnvoll
sei. Insgesamt erhoffte sich der Motionär durch Umsetzung seines Vorstosses einen
stärkeren Wettbewerb, geringere volkswirtschaftliche Risiken und einen erhöhten
Kundennutzen. 
Der Bundesrat allerdings erachtete das Risiko ausländischer Anlagen als geringer als
eine allfällige Vergabe von Krediten und Hypotheken durch die Postfinance in der
Schweiz. Zudem war er der Ansicht, dass der Markt für Kredite und Hypotheken in der
Schweiz ausreichend ist. Aus diesen Gründen beantragte die Landesregierung die
Ablehnung der Motion. 
Der Urheber des Vorstosses konnte sich für die Botschaft des Bundesrates nicht
erwärmen. Er bemängelte, der Bundesrat habe es versäumt, auf die von ihm
aufgeworfenen Fragen der Systemrelevanz der Postfinance und des
Negativzinsumfeldes, unter dem das Unternehmen überproportional zu leiden habe, in
ausreichendem Masse einzugehen. Deshalb beantragte er der kleinen Kammer mittels
Ordnungsantrag, seine Motion zur Vorprüfung der entsprechenden Kommission
zurückzuweisen und so eine Debatte zu den angesprochenen Punkten zu ermöglichen.
Diesem Begehren stimmte der Ständerat zu. 68

MOTION
DATUM: 17.12.2015
NICO DÜRRENMATT

ANNÉE POLITIQUE SUISSE — AUSGEWÄHLTE BEITRÄGE DER SCHWEIZER POLITIK 28



Im September 2016 zog SP-Ständerat Roberto Zanetti (sp, SO) seine Motion für die
Aufhebung des Verbots der Kredit- und Hypothekenvergabe gegen die Postfinance
zurück. Die KVF-SR hatte zuvor deren Ablehnung beantragt. Sie war der Ansicht, dass
keine Kreditklemme bestehe und die geforderte Änderung eine faktische Staatsgarantie
für die Postfinance darstelle, was für den Bund und die Steuerzahlenden ein unnötiges
Risiko schaffe. 69

MOTION
DATUM: 19.09.2016
CATALINA SCHMID

Berechnung der Eigenkapitalanforderungen
von Banken (2016)

Banken

Nach dem Willen des Ausschusses für Bankensicherheit der Bank für internationalen
Zahlungsausgleich (BIZ) sollen bankinterne Berechnungsmethoden für das zu haltende
Eigenkapital eingeschränkt oder für einzelne Anlagebereiche (Kredite an andere Banken
und Grossunternehmen, Anlagen in Aktien) gänzlich verboten werden. Die
Einschränkung soll zum einen über sogenannte "Input floors" erfolgen, die
Mindestlimiten für die von den Banken in ihren Berechnungsmodellen verwendeten
Parametern definieren; zum anderen sollen "Output floors" dafür sorgen, dass die von
den Banken selber berechneten Eigenkapitalanforderungen nicht allzu stark von jenen
Werten abweichen, die unter Verwendung von Standardmodellen errechnet worden
wären. 
Obwohl die BIZ betonte, mit den geplanten Massnahmen keine generelle Erhöhung der
Eigenkapitalanforderungen implementieren zu wollen, dürften sich die
Eigenkapitalanforderungen insbesondere für jene Banken stark erhöhen, die bis anhin
stark auf eigene, eher unvorsichtige Berechnungsmodelle gesetzt haben. Entsprechend
stark dürfte der Widerstand jener Institute gegen die geplanten Neuerungen
ausfallen. 70

GESELLSCHAFTLICHE DEBATTE
DATUM: 07.04.2016
NICO DÜRRENMATT

Renforcer le système de protection des
déposants (2017)

Banken

A la suite de la période de crise économique et financière qui a secoué le paysage de
l'économie et de la finance, la Confédération avait institué un groupe d'experts en
charge d'analyser les marchés financiers d'un point de vue stratégique. Ce groupe
d'experts a émis, en 2014, des recommandations vis-à-vis de la protection des
déposants. Le Département fédéral des finances (DFF), en collaboration avec le
Secrétariat d'Etat aux questions financières (SFI), l'Autorité de surveillance des marchés
financiers (FINMA) et la Banque nationale suisse (BNS), a examiné les propositions
relatives au système de protection des déposants. Au final, trois mesures principales
ont été retenues: le raccourcissement du délai de remboursement des dépôts garantis
en cas de faillite bancaire, le renforcement du financement de la garantie des dépôts et
le relèvement de la limite supérieure du montant total des dépôts de garantie. Le DFF
est désormais chargé de rédiger un projet de consultation qui souligne les
modifications législatives qui découlent de ces mesures. Ce projet devra ensuite être
soumis aux chambres. 71
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Tous les suisses doivent pouvoir disposer
d'un compte dans une banque d'importance
systémique (Mo. 15.4029)

Banken

La crise économique et financière de 2008 a braqué les projecteurs sur les institutions
financières d’importance systémique. Plus connu sous la dénomination anglaise de too-
big-to-fail (TBTF), certains établissements, notamment bancaires, profiteraient de la
garantie implicite d’une intervention de l’État en cas de difficulté financière. Ainsi,
depuis plusieurs années, le débat politique et sociétal pointe du doigt l’incitation à
prendre des risques induite par cette garantie étatique. Dès lors, une législation sur les
too-big-to-fail a été envisagée afin de supprimer cette «assurance» informelle. Dans le
cadre de cette réglementation, Roland Rino Büchel (svp/udc, SG) estime que les
banques d’importance systémique devraient permettre aux suisses de l’étranger
d’ouvrir ou de maintenir un compte bancaire aux conditions usuelles du marché.
D’après lui, à l’heure actuelle, ces institutions financières refusent certains clients
suisses ou augmentent les charges de certains comptes bancaires. Cela empêche par
conséquent de plus en plus de Suisses, vivant hors des frontières helvétiques, de
détenir un compte bancaire en Suisse. Or, un tel compte est indispensable pour
contracter une assurance-maladie, cotiser à l’AVS ou encore pour la gestion d’un bien
immobilier. Le motionnaire précise qu’étant donné la garantie implicite de l’État pour
ces banques d’importance systémique, garantir un compte bancaire pour tous les
Suisses s’impose comme une contrepartie logique. 
Le Conseil fédéral a proposé de rejeter la motion. Il a avancé plusieurs arguments.
Premièrement, il a démontré que la hausse des charges, liées à la tenue d’un compte
bancaire en Suisse, est principalement causée par les modifications de réglementations
dans de nombreux pays pour répondre à la récente crise financière. Par conséquent,
les banques suisses sont contraintes de reporter cette hausse sur le client.
Deuxièmement, il a précisé que les banques suisses prenaient des risques juridiques et
de réputation qui devaient être compensés financièrement. Troisièmement, il a rappelé
qu’une telle réglementation serait une intrusion dans la liberté économique des
banques. Finalement, il a mentionné un postulat (14.3752) de Konrad Graber (cvp/pdc,
LU), accepté en 2015, qui examine la possibilité de forcer Postfinance SA à fournir un
service de trafic de paiements pour les Suisses de l’étranger. Le Conseil national a suivi,
de justesse, la volonté des sept sages. Il a rejeté la motion par 82 voix contre 79 et 29
abstentions. Les voix de l'UDC et d'une frange du Parti socialiste n'ont pas suffi pour
faire pencher la balance dans le camp du oui. Au final, l'abstention a joué un rôle
prépondérant. Dans la majorité des partis politiques, de nombreuses voix ont préféré
s'abstenir. Seul le Parti libéral-radical a voté en bloc contre cette motion. 72

MOTION
DATUM: 04.05.2017
GUILLAUME ZUMOFEN

Halte aux bonus dans les banques
d'importance systémique (Mo. 17.3322)

Banken

Bien que l’acceptation de l’initiative Minder contre les rémunérations abusives ait
renforcé le poids décisionnel des actionnaires, Susanne Leutenegger Oberholzer (ps,
BL) demande au Conseil fédéral d’interdire les bonus et de plafonner les salaires des
cadres dans les banques d’importance systémique. Elle estime qu'étant donné que les
banques d'importance systémique bénéficie d'une garantie indirecte de l'Etat, une
législation plus stricte devrait leur être imposée afin qu'un minimum de risque financier
ne pèse pas sur le contribuable. Cette motion découle de la décision du Credit Suisse
de distribuer des bonus élevés malgré une perte conséquente. En mettant en exergue la
liberté qui régit notre système économique, le Conseil fédéral a proposé de rejeter la
motion. En outre, il a mentionné l’adoption de l’ordonnance contre les rémunérations
abusives (ORAb) et la loi sur les banques de 2012 (loi dite loi «too-big-too-fail») pour
décrire ses actions depuis la crise financière de 2008. En chambre, la motion a été
rejetée par 129 voix contre 61. 73
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Les banques d'importance systémique
doivent mettre à disposition des Suisses de
l'étranger des informations spécifiques à
leurs besoins (Mo. 18.3007)

Banken

Depuis la crise financière de 2008 et la refonte du secteur bancaire, il est de plus en
plus difficile pour les Suisses de l’étranger de maintenir une relation bancaire avec un
établissement helvétique. Or, une telle relation bancaire est indispensable pour
contracter une assurance-maladie, cotiser à l’AVS ou gérer un bien immobilier. La
Commission de politique extérieure du Conseil national (CPE-CN) a donc déposé une
motion afin d’améliorer l’information des Suisses de l’étranger pour maintenir une
relation bancaire avec une banque d’importance systémique en Suisse. Une minorité,
emmenée par des membres PLR et PDC, proposait le rejet de la motion. 
De son côté, le Conseil fédéral a estimé que ce n’était pas son rôle de s’immiscer dans
les relations commerciales d’entreprises privées. Il demande donc le rejet de la motion.
Néanmoins, il a précisé que le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE)
contacterait l’Association suisse des banquiers (ASB) pour leur signaler le déficit
d’information pour les Suisses de l’étranger. 
Lors du vote en chambre, l’objet a été rejeté à une courte majorité, par 96 voix contre
80 et 9 abstentions. La frange droite du Parlement, emmenée par le PLR, l’UDC et le
PBD, a fait pencher la balance. 74

MOTION
DATUM: 05.06.2018
GUILLAUME ZUMOFEN

Calcul de la réduction pour participation en
cas d‘émission d‘instruments dans le cadre
du régime des établissements financiers trop
grands pour être mis en faillite. Loi (18.020)

Banken

L'objectif de la législation too-big-too-fail (TBTF) est de renforcer les fonds propres
des établissements d'importance systémique afin de garantir leur solvabilité en cas de
crise. Or, l'émission d'instrument TBTF, tels que les bail-in bonds, les write-off bonds
ou les contingent convertible bonds, entraîne potentiellement une hausse des impôts
sur le bénéfice. Cette hausse grève les fonds propres ce qui est contraire à l'objectif
initial de la législation TBTF. Ainsi, le Conseil fédéral a soumis au Parlement une loi qui
adapte le calcul de la réduction pour participation. Elle prend en compte le transfert
de fonds provenant de la société mère vers les groupes de la société afin d'éviter une
imposition multiple. Concrètement, la loi adapte le calcul de la réduction pour
participation afin que les intérêts ne soient plus pris en compte, et que les fonds qui
proviennent d'instruments TBTF ne soient plus comptabilisés dans le bilan de la société
mère.La chambre du peuple a adopté l'adaptation par 182 voix. Lors des débats, la
droite a proposé d'étendre l'exemption à d'autres branches afin de maintenir une
égalité de traitement avec les banques d'importance systémique. Néanmoins, par 122
voix contre 59, les parlementaires ont refusé d'étendre le champ d'application de la loi.
Ils suivent ainsi la volonté du Conseil fédéral qui vise à réduire au maximum la portée
fiscale de cette exception. 75

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 20.09.2018
GUILLAUME ZUMOFEN

La loi «too-big-to-fail» vise le renforcement des capitaux propres des banques
d’importance systémique afin d’éviter leur faillite. Cette législation découle de la crise
financière de 2008 et des adaptations subséquentes en matière de capitalisation.
Néanmoins, cette nouvelle législation augmente la charge fiscale des établissements
bancaires d’importance systémique. Pour réduire cette incohérence, le Conseil fédéral
a soumis une nouvelle loi qui adapte le calcul de réduction de la participation. Après le
Conseil national, la chambre des cantons a adopté à l’unanimité cette nouvelle
exception. 76
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Calcul de la réduction pour participation (Mo.
18.3718)

Makroprudenzielle Regulierung

La révision du calcul de participation pour les établissements financiers d’importance
systémique (18.020) avait pour objectif de rétablir une incohérence liée à la nouvelle
législation «too-big-too-fail». Or, la modification fiscale introduite ne s’applique
qu’aux banques d’importance systémique. La Commission de l’économie et des
redevances du Conseil national (CER-CN) a déposé une motion pour élargir le calcul de
la réduction pour participation à toute les branches. Une minorité de la CER-CN s’est
opposée à la motion. 
En chambre, l’objet a été adopté par 101 voix contre 75 et 8 abstentions. L’UDC, le PLR
et le PBD ont fait bloc pour faire adopter la motion. Les abstentionnistes proviennent
des rangs PDC. 77

MOTION
DATUM: 13.03.2019
GUILLAUME ZUMOFEN

La majorité de la Commission de l'économie et des redevances du Conseil des États
(CER-CE) s'est alignée sur la recommandation du Conseil fédéral, et le vote du Conseil
national en faveur de la motion. Par 8 voix contre 4 et 1 abstention, la CER-CE estime
que la motion permet d'éviter une distorsion du marché car seules les institutions
financières d'importances systémiques bénéficient actuellement de la réduction de
participation. De plus, elle considère que l'objectif de réduction pour participation est
d'actualité en raison de la volonté d'imposition minimale voulue par l'OCDE. A l'opposé,
une minorité menée par le camp rose-vert, a indiqué que les objectifs de la motion
étaient remplis par la réforme de l'impôt anticipé (21.024). A la chambre des cantons, la
motion sur le calcul de la réduction pour participation a été adoptée par 22 voix
contre 18 et 2 abstentions. 78

MOTION
DATUM: 03.03.2022
GUILLAUME ZUMOFEN

Banque d'importance systémique. Augmenter
les fonds propres à 10 pour cent pour
garantir une meilleure couverture des
risques. (In.Pa. 18.452)

Makroprudenzielle Regulierung

Benoît Genecand (plr, GE) pointe du doigt l’assurance étatique implicite offerte aux
établissements bancaires « too-big-too-fail » qui n’aurait pas lieu d’être dans une
économie de marché. Il estime, que pour réduire cette défaillance due à la taille de
certaines banques relatives à notre produit intérieur brut (PIB), il est important
d’imposer législativement ces banques d’importance systémique à détenir un
minimum de 10 pour cent de fonds propres. Une telle mesure réduirait le risque de
faillite. 
La Commission de l’économie et des redevances du Conseil national (CER-CN) propose
à sa chambre de refuser l’initiative parlementaire par 17 voix contre 5 et 1 abstention. La
CER-CN précise que de nombreuses mesures législatives ont été déjà prises, et qu’il
est préférable d’observer leur mise en application plutôt que d’apporter de nouvelles
modifications. Une minorité s’est montrée favorable à l’initiative. 
Au Conseil national, l’initiative a été rejetée par 126 voix contre 53 et 2 abstentions.
Paradoxalement, cette initiative d’un parlementaire PLR n’a été suivie que par le camp
rose-vert, et uniquement 2 voix PLR. 79

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
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Modifications de l'ordonnance sur les fonds
propre (OFR; 2019)

Banken

Après consultation, le Conseil fédéral a modifié l'ordonnance sur les fonds propres
(OFR). Cette ordonnance avait été introduite pour consolider la résistance des banques
lors des crises financières. Tout d'abord, le Conseil fédéral a simplifié les procédures
pour les petites banques. Cette mesure devrait réduire la charge administrative de ces
établissements. Ensuite, le rehaussement des fonds propres pour les banques
d'importance systémique a été confirmé. Il était entrée en vigueur en janvier 2019.
Cette mesure s'applique également aux établissement qui focalisent leur activité sur le
marché intérieur. Finalement, le Conseil fédéral a refusé d'intervenir au niveau des
crédits hypothécaires pour les objets résidentiels de rendement. Il préfère ainsi
l'autorégulation du marché plutôt qu'une intervention étatique. 80

VERORDNUNG / EINFACHER
BUNDESBESCHLUSS
DATUM: 27.11.2019
GUILLAUME ZUMOFEN

Loi sur les banques. Modification
(Insolvabilité, garantie des dépôts,
ségrégation; MCF 20.059)

Banken

Le Conseil fédéral a adopté le message sur la révision partielle de la loi sur les banques
(LB). Il a pour objectif de garantir la stabilité du système bancaire helvétique et de
consolider la protection des clients. Le Conseil fédéral souhaite ainsi transférer de
l'ordonnance de la FINMA vers la nouvelle LB les règles relatives à la procédure
d'assainissement des banques. Pour être précis, cette révision permet d'inscrire les
instruments TBTF dans la loi, de protéger les déposants avec des dépôts de titres ou
d'espèces en CHF en garantie, de réduire de 20 à 7 jours ouvrables le délai pour verser
les fonds au liquidateur de la faillite, et de modifier la loi sur les titres intermédiés.
Le message sur la révision de la LB sera débattu au Parlement au printemps 2021. 81

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 19.06.2020
GUILLAUME ZUMOFEN

Le Conseil national a adopté, sans opposition, la révision partielle de la loi sur les
banques (LB). Les députés et députées ont suivi la volonté du Conseil fédéral de
garantir la stabilité du système bancaire helvétique et d'inscrire dans la loi les
procédures d'assainissement. Quelques modifications ont été apportées au projet
initial.
Pour commencer, la chambre du peuple a confirmé la volonté d'accélérer le versement
du dépôt de garantie de maximum CHF 100'000 aux épargnants en cas de faillite.
L'argent devra ainsi être versé au liquidateur de faillite dans un délai de 7 au lieu de 20
jours, et l'organe en charge de la liquidation aura 7 jours ouvrables supplémentaires
pour procéder au versement. Ensuite, sur proposition de sa Commission de l'économie
et des redevances (CER-CN), les députées et députées ont intégré un article
supplémentaire pour l'assainissement des banques cantonales, qui profitent, à l'inverse
des autres institutions bancaires, d'une garantie étatique. Puis, la chambre du peuple a
confirmé la volonté d'inscrire une égalité de traitement pour les différentes formes de
dépôt en cas d'assainissement. En outre, la révision partielle renforce la sécurité
juridique en séparant les titres propres à la banque de ceux des clients en cas de titres
intermédiés. Finalement, la gauche voulait hausser de 1.6 à 2.5 pour cent la somme des
dépôts garantis. La proposition a été rejetée par 127 voix contre 66.
La révision partielle de la LB part au Conseil des Etats. 82

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 19.03.2021
GUILLAUME ZUMOFEN

Afin de renforcer la protection des épargnants et de garantir la stabilité du système
bancaire, le Conseil fédéral a soumis au Parlement une modification de la loi sur les
banques (LB). Cette modification complète les règles d'assainissement des banques et
transfère ces règles de l'ordonnance de la FINMA vers la LB. Le Conseil des États a
accepté, à l'unanimité, la révision partielle de la LB. Dans les détails, les sénateurs et
sénatrices ont complété certaines modifications du Conseil national relatives à
l'assainissement des banques cantonales. Ainsi, la Chambre des cantons préconise une
consultation des cantons avant d'approuver un plan d'assainissement et l'utilisation de

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 16.09.2021
GUILLAUME ZUMOFEN
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bail-in bonds pour les banques cantonales. En outre, les cryptoactifs ont été ajoutés
dans la loi en tant qu'équivalent de la monnaie standard. Le message du Conseil fédéral
retourne au Conseil national. 83

Le Conseil national a éliminé tacitement les dernières divergences avec le Conseil des
États. Ces divergences concernaient essentiellement les banques cantonales.
Premièrement, la FINMA devra consulter les cantons lors d'une procédure
d'assainissement d'une banque cantonale. Deuxièmement, les banques cantonales
pourront utiliser des bail-in bonds pour se recapitaliser en cas de crise. En outre, les
députés et députées ont validé l'utilisation de cryptoactifs dans la loi, en tant
qu'équivalent de la monnaie standard.
Au final, la révision de la loi sur les banques a pour objectif principal de renforcer la
protection des épargnants. Par exemple, elle accélère les versements en cas de faillite
d'une banque, en réduisant le délai de versement de 20 à 7 jours.
Lors du vote final, la révision de la loi sur les banques a été adoptée à l'unanimité au
Conseil des États et au Conseil national. 84

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 09.12.2021
GUILLAUME ZUMOFEN

Rumeurs de fusion entre UBS et Credit Suisse
(2020)

Banken

Début septembre 2020, des rumeurs de fusion entre les banques UBS et Credit Suisse
ont fleuri dans la presse helvétique. Cette fusion, qui serait pilotée par le président du
conseil d'administration d'UBS, Axel Weber, serait actée pour la fin de l'année 2021.
D'un côté, elle répondrait à la logique d'implanter un leader mondial de la gestion de
fortune sur la place financière helvétique, capable de rivaliser avec les grandes banques
américaines. En effet, depuis la crise financière de 2008, une tendance à la fusion de
banques s'est dessinée en Europe. D'un autre côté, les risques de créer un
établissement bancaire «too big to be controlled» et de licenciements massifs en
période conjoncturelle négative sont de sérieux freins à une telle fusion. La Finma ne
s'est pas encore exprimée sur le sujet. 85

GESELLSCHAFTLICHE DEBATTE
DATUM: 15.09.2020
GUILLAUME ZUMOFEN

Loi sur l'impôt anticipé. Modification
(Instruments too big to fail; MCF 20.079)

Makroprudenzielle Regulierung

Le Conseil fédéral a soumis au Parlement une prolongation de l'exonération des
instruments «too-big-too-fail» (TBTF) de l'impôt anticipé jusqu'en 2026.
L'exonération a pour objectif de renforcer la stabilité financière. Les instruments TBTF
s'inscrivent dans les exigences prudentielles imposées aux institutions financières
systémiques. 
Le Conseil national a validé la prolongation de cinq années par 146 voix et 40
abstentions. Il s'est donc aligné sur la recommandation de sa Commission de
l'économie et des redevances (CER-CN) qui favorisait une adoption par 22 voix et 3
abstentions. Seul.e.s les parlementaires socialistes ont décidé de s'abstenir.  Ils/Elles
préconisaient une réforme globale de l'impôt anticipé plutôt qu'une prolongation de
l'exonération. 86

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 01.03.2021
GUILLAUME ZUMOFEN

Le Conseil des Etats a validé, à l'unanimité, la prolongation de l'exonération de l'impôt
anticipé pour les instruments «too-big-too-fail». Les sénateurs et sénatrices suivent
ainsi l'avis du Conseil national et la recommandation de leur Commission de l'économie
et des redevances (CER-CE). D'après la CER-CE, cette prolongation est indispensable
dans l'attente d'une révision de la loi sur l'impôt anticipé (21.024). La prolongation
permet de garantir la stabilité financière et de s'aligner sur les exigences prudentielles
en matière de fonds propres. 87
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Un printemps dans la tempête pour Credit
Suisse (2021)

Banken

Une tempête s'est abattue sur le Credit Suisse au printemps 2021. La faillite de la
société financière Greensill et l'implosion du hedge funds Archegos ont coûté CHF 4.4
milliards à la banque helvétique. Le Credit Suisse présente ainsi une perte de CHF 900
millions au premier trimestre 2021. Face à ces débâcles, l'action du Credit Suisse a
continué de chuter pour sombrer sous la barre des CHF 10. Il s'agit d'une perte de 80
pour cent de sa valeur en dix années. Ces débâcles et cet effondrement ont eu des
conséquences majeures pour la direction de la banque et les actionnaires.
Premièrement, Lara Warner, responsable des risques et de la compliance, et Brian
Chin, responsable de la banque d'investissement, ont été congédiés. Deuxièmement, le
programme de rachat d'actions a été suspendu. Troisièmement, le dividende perçu par
les actionnaires a été divisé par trois pour n'atteindre plus que 10 centimes par action.
Quatrièmement, certaines rémunérations, notamment celle du président du Conseil
d'administration Urs Rohner, ont été réduites. Face à ces difficultés, et avec une action
en-dessous de CHF 10, les risques d'une acquisition étrangère ont été soulignés. Le
scénario d'une fusion avec UBS a également été remis au goût du jour par la presse
helvétique mais sans suite.
Au final, lors de l'assemblée générale, les actionnaires ont sanctionné le président du
comité des risque, Andreas Gottschling, qui ne s'est pas représenté. Pour sa part,
Antonio Horta-Osorio a repris la présidence du conseil d'administration, après le
départ prévu de Urs Rohner. Il a confirmé sa confiance en Thomas Gottstein, CEO de
Credit Suisse, et indiqué que Credit Suisse faisait face à une période «pénible et des
décisions difficiles». 88
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